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VERWALTUNGSBERICHT

DER

SANITATS-DIREKTION
DES KANTONS BERN

FUR DAS JAHR 1942

Direktor:
Stellvertreter:

L. Gesetzliche Erlasse und Kreis-
schreiben.

a) Als gesetzliche Erlasse erwihnen wir:

1. die Vgrordnung diber die Anwendung von Gift-
gasen zur Schidlingsbekdmpfung in Wohn- und Arbeits-
réumen vom 10. Februar 1942. Diese Verordnung
y(? rde in Ausfihrung von Art. 11 des Gewerbegesetzes
zerIiI; }'17 November 1849, sowie Art.3885 des schwei-
run chen Strafgesetzbuches und Art.5 des Rinfiib-
erlagsgesetzes zum 8trGB auf Antrag unserer Direktion
Males?L Damlt werden in unserem Kanton zum ersten
Stoft i i Verwendung von hochgiftigen Gasen bzw.
Kim @EI, aus denen solc}}e entwickelt werden, zur Be-
Ra.ttp ng _von Schﬁdl}ﬂgen (Ungeziefer, Parasiten,
gesetzrll" hMausen usw.) in Wohn- und Arbeitsréumen
ot Blw e._Vorschnften aufgestellt und die Verwendung
unter aTlSsre mur Vergasung in bewohnten Gebéuden
gasunsagt. Nach dieser Verordnung ist fiir die Du;ch-

asengbvon Wohn- und Arbeitsréumen mit hochgiftigen
Bewillj = Stoffen eine jeweilen nur fiir 5 Jahre giiltige
SOIcheIllgu:élg erforderlich. Diese Bewilligung wird nur
besity t?werlzern erteilt, die einen guten Leumund
und Zp’t.smh. fir den Beruf als Desinfektor korperlich
mﬂitgﬁls Lg eignen und einen Samariterkurs oder einen
- e.sc en Sanititsdienst, sowie einen Gasschutzkurs
Ausser(lin en Desinfektorenkurs durchgemacht haben.
einer P ?? haben‘. sich die Bewerber durch Ablegung
eoreti‘u };1 ng daritber auszuweisen, dass sie die notigen
EigenSc}slc ﬂ?n und praktischen Kenntnisse ither die
onz t& en, die Aufbewahrung, die Explosivitit, die
€htrationskraft, die Anwendungsmethoden der zu

Regierungsrat Dr. H. Mouttet.
Regierungsrat G. Moeckli.

e

verwendenden Stoffe oder Gase, die mit ihrem Gebrauch
verbundenen Gefahren und deren Verhiitung, sowie
iiber die erste Hilfe bei Vergiftungen und Ungliicks-
fillen besitzen. Die erwéhnte Verordnung enthélt auch
eingehende Vorschriften iiber die vor, wéhrend und
nach der Durchgasung zu treffenden Vorsichts- und
Sicherheitsmassnahmen ;

2. den vom Oktober 1942 datierten Vorentwurf
unserer Direktion zum Gesetz diber das Gesundheits-
wesen, womit in erster Linie eine Gesamtrevision des
Gesetzes vom 14. Marz 1865 iiber die Ausiibung der
medizinischen Berufsarten und eine Erweiterung der
gesetzlichen Grundlagen zur Férderung der Volks-
gesundheit und zur Bekémpfung von Krankheiten des
Menschen angestrebt wird. Dieser Vorentwurf ist dem
Sanitatskollegium und den interessierten Berufsorgani-
gationen zur Vernehmlassung unterbreitet worden. Bis
Ende des Berichtsjahres und sogar auch heute haben
immer noch nicht alle zur Stellungnahme eingeladenen
Berufsverbinde ihre Bemerkungen zu unserem Vor-
entwurf eingereicht.

b) Kreisschreiben hat unsere Direktion folgende
erlassen:

1. das Kreisschreiben vom 12. Februar 1942, womit,
angesichts der Flecktyphus- oder Fleckfieberepidemien
in einer Reihe von Léndern, durch zweimalige Be-
kanntmachung im deutschen und franzésischen
Amtsblatt und in den Amtsanzeigern die Gemeinde-
rite darauf aufmerksam gemacht wurden, dass die
Ubertragung dieser gefdhrlichen Krankheit von
Mensch zu Mensch durch Kleiderlause, gelegentlich
auch durch Kopflause, erfolgt und dass das beste
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Vorbeugungsmittel gegen Léuse und damit gegen
den Flecktyphus oder Fleckfieber die persénliche
Reinlichkeit ist, welche das Aufkommen von Un-
geziefer ausschliesst. Gleichzeitig wurden die Orts-
gesundheitsbehorden aufgefordert, die bestehenden
Desinfektions- und Entlausungseinrichtungen einer
Revision zu unterziehen und in Betriebsbereitschaft
zu stellen, das Personal in der Inbetriebsetzung der
Apparate zu iben und fir ausreichende Vorrite an
geeigneten Materialien zur Desinfektion und Ent-
lausung zu sorgen;

mit Kreisschreiben vom Februar 1942 haben wir,
gestiitzt auf das Reglement des eidgendssischen
Departementes des Innern vom 19. Juni 1941 iber
die Ausrichtung von Bundesbeitrdgen an die Krebs-
bekdmpfung, die Dircktionen von Kliniken und
Spitédlern, die nachweisbar eine organisierte Nach-
kontrolle der von ihnen behandelten Krebskranken
durchfithren, ecingeladen, ihre Gesuche zur FEr-
langung des Bundesbeitrages an die im Jahr 1941
ausgefithrten Nachkontrollen krebskranker Per-
gsonen mit den vom eidgenossischen Gesundheits-
amt verlangten Angaben unserer Direktion zu-
handen der erwihnten Amtsstelle einzureichen.
Ziweck dieser Bundesbeitrige ist nicht die Unter-
stutzung der sozialen Aufgabe der Krankenfiirsorge,
sondern die Férderung der auf Statistik und Nach-
kontrolle sich stiitzenden therapeutischen Erfah-
rung;
in zwei Kreisschreiben im ersten Halbjahr 1942
an die Ortsgesundheitsbehorden zuhanden der die
arztliche Kontrolle ausiitbenden Arzte haben wir,
auf Veranlassung des Grenzsanititsdienstes des
eidgenossischen Kriegsfiirsorgeamtes, zur 1erhin-
derung der Einschleppung ansteckender Krankhetten
in die Schweiz angeordnet:

a) dass Finreisende aus Gebieten, in denen gemein-
gefihrliche Krankheiten, nimlich Pocken, asia-
tische Cholera, Flecktyphus bzw. Ileckfieber
und Pest gehiuft auftreten, withrend der Dauer
der Inkubation der i Frage stehenden Krank-
heit am Bestimmungsort ciner érztlichen Uber-
wachung zu unterstellen sind,

b) dass Kinreisende aus andern Gebieten, die bei
der grenzirztlichen Kontrolle als frei von an-
steckenden Krankheiten befunden werden, ge-
miiss dem vom Grenzarzt erhaltenen schrift-
lichen Befehl sich, falls sie innerhalb von drvel
Wochen, gerechnet vom Datum des Grenz-
ubertrittes, an fieberhaften KErsehemungen er-
kranken, unverziiglich von einem eidgendssisch
diplomierten Arzt untersuchen lassen miissen,
wobei ihm der erwihnte Befehl des Grenzarztes
vorzulegen ist;

die Kreisschreiben vom 16. Mai und 18. Jum 1942,

womit wir den Apothekern des Kantons Bern die

Betaubungsmittelsperre  gegen zwei Medizinalper-

sonen zur Kenntnis brachten;

das Kreisschreiben vom Juli 1942, mit welchem

wir die Impfirzte im Kanton Bern darauf auf-

merksam machten, dass ein grosser Teil der Kinder,
die das 6. Altersjahr erreichten, nicht geimpft

wurde und dass die Verordnung vom 21. Mai 1940

betreffend die amtlichen wunentgeltlichen Pocken-

Schutzimpfungen ununterbrochen weiter in Kraft
bestehe, und sie, unter Verweisung auf unser Kreis-
schreiben vom 1. Juni 1940, ersuchten, festzustellen,
ob in ihrem Kreise alle Kinder im 1. Schuljahr
geimpft worden seien;

6. das Kreisschreiben vom 12. September 1942 be-
treffend die in verschiedenen Gegenden des Kantons
Bern aufgetretenen Ruhr-Erkrankungen, womit wir
den Ortsgesundheitsbehérden zur Bekdmpfung
dieser Krankheit acht verschiedene Weisungen er-
teilten und sie zwecks Prifung der Notwendigkeit
weiterer Massnahmen aufforderten, die ihnen gleich-
zeitig vorgelegten Fragen bis zum 26. September
1942 zu beantworten;

7. mit Kreisschreiben vom 1. Oktober 1942 ersuchten
wir, auf Wunsch des Armeekommandos, Abteilung
Sanitit, die Arzte, in Zukunft bei allen Infektions-
krankheiten, insbesondere aber bei Abdominal-
Typhus, Para-Typhus und Ruhr auf dem Melde-
formular die malitarische Einteilung der Erkrankten
genau anzugeben und zu erwdhnen, ob in der
gleichen Familie Militdrpersonen sich im Urlaub
befinden oder weitere Militirpersonen aus der
gleichen Familie, in der die Krankheit auftrat, im
Dienst stehen;

8. das Kreisschreiben vom 6. November 1942, mit dem
wir den offentlichen Sanatorien, Spitilern, Preven-
torien und Anstalten mit Tuberkulose-Abteilungen
infolge der eingetretenen Teuerung der Lebens-
haltung empfohlen haben, die Kostgelder fiir die
Verpflequng von Tuberkulosen, wie es der Verband
der bernischen Krankenanstalten am 1. Oktober
1942 fir die andern Kranken beschlossen hatte,
ebenfalls um weitere 10 °; zu erhohen, weil andern-
falls der Kantonsbeitrag aus dem Tuberkulose-
fonds an die Verpflegungskosten entsprechend ge-
kiirzt werden koénne;

9. das Kreisschreiben vom 18. November 1942, womit
wir die Kreisimpfarzte ersuchten, uns ihre Impf-
biicher binnen 14 Tagen vorzulegen, begleitet von
einer separaten Rechnung fur jede Gemeinde fur
die im Jahre 1942 vorgenommenen obligatorischen
Pocken-Schutzimpfungen der Personen vom 6. bis
18. Altersjahr und der freiwilligen Impfungen von
Unterstiutzten;

10. das Kreisschreiben vom 3. Dezember 1942, mit
welchem wir im Auftrag des eidgenossischen Ge-
sundheitsamtes die Reglerungsstatthalter aufforder-
ten, uns bis zum 15. Januar 1943 eine vollstéindige
Liste der in ihrem Amtsbezirk ansissigen Zivil-
desinfektoren zuzustellen unter genauer Angabe von
Name, Vorname, Geburtsjahr, Beruf, Wohnort,
Ort und Zeitpunkt der Ausbildung, sowie Ort und
Zieit allfilliger Fortbildungskurse, militérischer Ein-
teilung und miltérischer Beanspruchung im Kriegs-
falle.

II. Offentliche Hygiene.

Beschwerden iiber hygienische Ubelstinde aller Art
sind auch im Jahr 1942 in vermehrtem Masse angebracht
worden. Diese Vermehrung steht im Zusammenhang
mit der Wohnungsnot und dem Mangel an geniigender
Heizmoglichkeit. Vielfach miissen Leute in Raumen
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untergebracht werden, die in normalen Zeiten als
unhygienisch bezeichnet wiirden. Was niitzt es einem
Beschwerdefithrer, wenn seine Wohnung als gesund-
heitsschadlich abgesprochen wird, ihm aber keine
bessere Unterkunftsmoglichkeit geboten werden kann?
Vielfach ist der unhygienische Zustand der unsach-
geméssen Behandlung der Wohnung durch den In-
haber zuzuschreiben. Es kommt vor, dass das ge-
horige Liiften der Wohnung unterlassen wird, die Rein-
lichkeit lasst zu winschen tibrig, und es wird die Wische
in der Wohnung getrocknet. Dies sind alles Umsténde,
welche zum grossen Teil schuld am ungesunden Zustand
sind. Hier wird durch Verwarnung eine Besserung zu
erzielen gesucht.

Es sind auch Klagen itber Anlagen von Misthaufen
und undichten Gillenléchern eingereicht worden. In
Verbindung mit den zustindigen Ortsgesundheits-
behorden, die zur Stellungnahme aufgefordert wurden,
konnten solche Beschwerden zur Zufriedenheit erledigt
werden.

Wie bereits im letzten Jahresbericht erwihnt
worden ist, wurden auch im Jahr 1942 alle aus ver-
seuchten Gebieten in die Schweiz einreisenden Personen
einer #rztlichen Kontrolle unterzogen. Die Grenz-
sanititsdienststellen von Genf, Basel, Brig, Buchs und
St. Margarethen benachrichtigten jeweilen unsere Direk-
tion von der Einreise solcher Personen, worauf wir
die Behorden derjenigen Gemeinden, in welchen die
Einreisenden Aufenthalt nahmen, aufforderten, die-
selben withrend ungefihr 20 Tagen einer #rztlichen
Kontrolle zu unterstellen. Die diesbeziiglichen Kosten
sind vom eidgendssischen Kriegsfiirsorgeamt iiber-
nommen worden.

Nach Art. 26 des bernischen Gesetzes vom 6. Ok-
tober 1940 betreffend die Einfithrung des schweize-
rischen Strafgesetzbuches ist unsere Direktion er-
méchtigt, den in Art. 120 Strafgesetzbuch vorgesehenen
zweiten Facharzt zu bezeichnen, der ein schriftliches
Gutachten dariiber abzugeben hat, ob eine Schwanger-
schaft zu unterbrechen ist, um eine nicht anders ab-
wendbare Lebensgefahr oder grosse Gefahr dauernden
schweren Schadens an der Gesundheit von der Schwan-
geren abzuwenden.

Im Berichtsjahr sind unserer Direktion total 298
Gesuche von Arzten um Bezeichnung des zweiten be-
gutachtenden Facharztes eingereicht worden. Davon
sind 46 Frauen in der medizinischen Poliklinik und
14 Frauen in der psychiatrischen Klinik und Poliklinik
begutachtet worden. Fiir die iibrigen Fille haben wir
Privatirate bezeichnet.

Von den 298 Begutachtungsfillen wurden 151
zur Unterbrechung #rztlich empfohlen; in 92 Fillen
wurde Ablehnung beantragt. Die Begutachtung durch
den zweiten Arzt fand in 34 Fillen nicht statt, weil ent-
weder eine solche sich nicht mehr als notwendig erwies
oder weil die Patientinnen der begutachtenden Unter-
suchung fernblieben oder eine solche nicht iiber sich
ergehen lassen wollten und auf die Unterbrechung der
Schwangerschaft verzichteten.

Besteht eine unmittelbare, nicht anders abwend-
bare Lebensgefahr oder grosse Gefahr dauernden
schweren Schadens an der Gesundheit der Schwangeren,
die eine sofortige Unterbrechung der Schwangerschaft
durch einen patentierten Arzt erfordert, so hat dieser
Innert 24 Stunden nach dem Eingriff Anzeige an unsere
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Direktion zu erstatten. Es wurden im Berichtsjahr
21 solcher Anzeigen erstattet.

Die Polikliniken des kantonalen Frauenspitals und
der Heil- und Pflegeanstalt Waldau sowie die medi-
zinische Poliklinik des Inselspitals wurden von unserer
Direktion erméchtigt, die als notwendig erachteten
Begutachtungen unter sich durchzufithren, ohne vorher
mit speziellen Gesuchen an uns zu gelangen.

Im kantonalen Frauenspital wurden von seinen
75 Poliklinikpatientinnen 84 zur Schwangerschafts-
unterbrechung empjfohlen; bei 30 Patientinnen wurde
der Eingriff vorgenommen, wiahrend bei 4 Patientinnen
dieser vom Direktor des Frauenspitals abgelehnt wurde,
well die Schwangerschaft zu weit vorgerickt war.
41 Gesuche wurden von den Begutachtern abgelehnt.

III. Verhandlungen der unter der
Sanitiitsdirektion stehenden Behorden.

1. Vom Sanititskollegium wurden im Berichts-
jahr zwei Sitzungen der medizinischen Sektion, eine
Sitzung des Dreierausschusses, fiinf Sitzungen der zahn-
arztlichen Sektion und zwei Sitzungen der Veteriniir-
sektion abgehalten.

2. Die Aufsichtskommission der bermischen kanto-
nalen Heil- und Pflegeanstalten hat zwei Plenarsitzungen
abgehalten. Ausserdem fanden zahlreiche Sitzungen
der Subkommissionen statt, hauptsidchlich zur Fest-
setzung der Kostgelder der Kranken, da hier von Fall
zu Fall die finanziellen und wirtschaftlichen Verhilt-
nisse der Selbstzahler, namentlich Vermogen, Ein-
kommen, Anwartschaft, Zahl und Alter der Familien-
glieder usw., zu beriicksichtigen sind. Jede der drei
Anstalten Waldau, Minsingen und Bellelay wurde von
jeder der drei Inspektions-Subkommissionen je einmal
unangemeldet inspiziert. Bei dieser Gelegenheit wurden
jeweilen Kostproben vorgenommen. In allen Fillen
war der Befund ein guter. Fine Abordnung der Auf-
sichtskommission wohnte den Pflegerpriiffungen in den
Anstalten Waldau und Minsingen bei. Fntlagsungs-
gesuche wurden zehn eingereicht. Hievon mussten
sieben abgewiesen werden; drei Gesuche wurden nach-
triglich gegenstandslos, weil inzwischen die Entlagsung
von der Anstaltsdirektion bewilligt werden konnte. In
sieben Fillen wurden die Gesuchsteller vor der Be-
handlung des Gesuches in der Anstalt durch eine Ab-
ordnung der Aufsichtskommission einvernommen.

Bei zwei Unfillen von Kranken hatte die Kom-
mission die Frage zu begutachten, ob die Anstalt eine
Verantwortlichkeit treffe. Dies wurde in beiden Fillen
verneint.

Ausserdem waren zahlreiche Verwaltungsange-
legenheiten zu behandeln. Teilweise konnten sie auf
dem Zirkulationswege erledigt werden.

8. Als Mitglieder der Aufsichtskommission fiir
wissenschaftliche Tierversuche, welche durch die am
1. Januar 1942 in Kraft getretene Verordnung be-
treffend den wissenschaftlichen Tierversuch vom 24. Juni
1941 geschaffen wurde, hat der Regierungsrat gewihlt
Dr. med. Rudolf von Fellenberg, Arzt, als Prisident,
Prof. Dr. med. vet. Walter Hofmann, Prof. Dr. med.
Albert Schiipbach, alle drei als Vertreter der Wissen-
schaft, Grossrat Fritz Schwarz, Redaktor, und Albert



152

Werder, Beamter, beide letztere als Laien. Die Kom-
mission hat in ihrer ersten Sitzung, die am 7. Februar
1942 stattfand, als Vizeprisident Prof. Dr. med. Schiip-
bach und als Sekretdr Grossrat Schwarz bezeichnet und
ein Gesuch des Schweizerischen Serum- und Impf-
institutes in Bern um Erteilung der Bewilligung zur
Vornahme wissenschaftlicher Tierversuche in empfehlen-
dem Sinne begutachtet. Eine zweite Sitzung wurde im
Berichtsjahr nicht abgehalten.

Unsere Direktion hat auf Empfehlung der Kom-
mission dem vorerwihnten Serum- und Impfinstitut
die nachgesuchte Bewilligung zur Vornahme wissen-
schaftlicher Tierversuche (Vivisektionen) erteilt. Weitere
Gesuche haben wir nicht erhalten.

1V. Forderung der Krankenpflege und
Geburtshilfe.

1. In Gebirgsgegenden sind den Einwohnerge-
meinden an ihre Ausgaben fir beitragsberechtigte Ein-
richtungen zur Verbilligung der Krankenpflege und
Geburtshilfe die ihnen seit dem Inkrafttreten des
Bundesgesetzes vom 13. Juni 1911 dber die Kranken-
und Unfallversicherung gewihrten Bundesbeitrige auch
im Berichtsjahr wieder ausgerichtet worden. Gestitzt
auf unser alljihrliches Kreisschreiben an 83 Einwohner-
gemeinden, die gemiss einer geographischen Karte des
Bundesamtes fir Sozialversicherung ganz oder teil-
weise in der Gebirgszone liegen, haben, wie im Vorjahr,
69 Gemeinden Gesuche zur Erlangung des vorerwéhnten
Bundesbeitrages eingereicht. Als subventionsberech-
tigte Einrichtungen gelten z. B.: Arzt- und Hebammen-
wartgelder in bar oder natura, Kantons- und Gemeinde-
beitrige an Spitiler, Krankenmobilien- oder Kranken-
utensiliendepots und an Samariterposten, Gehalt und
Naturalleistungen an Krankenschwestern, Einrichtung,
Abonnement und Gesprichstaxen fiir Telephon usw.
Die Gemeinden, die uns Beitragsgesuche zukommen
liessen, befinden sich in den Amtsbezirken Oberhasli,
Interlaken, TFrutigen, Ober- und Niedersimmental,
Saanen, Thun, Schwarzenburg, Signau, Trachselwald
und Konolfingen.

An die nacherwihnten Ausgaben des Kantons und
der Gemeinden des Jahres 1941 fir Einrichtungen zur
Verbilligung der Krankenpflege und Geburtshilfe in
Gebirgsgegenden wurden folgende Bundesbeitrage aus-
gerichtet:

a) andie Ausgaben von 69 Gemeinden von 189,580.30
Franken ein Bundesbeitrag von 1 9% bis 50 9%,
hochstens Fr. 8 auf den Kopf der Wohnbevolke-
rung, total Fr. 383,697 gegeniiber Fr. 80,161 im
Vorjahr. Die Erhéhung rithrt daher, dass der
seit einigen Jahren zwecks Kinsparung gemachte
Abzug von 10 % fallen gelassen wurde;

b) andie von uns zur Subventionierung angemeldeten
Ausgaben des Staates von Fr.751,980.50, im
Vorjahr Fr.749,402.73, fiur Kantonsbeitriage an
das Inselspital und die Bezirksspitiler, soweit
Kranke aus Gebirgsgegenden in Frage kommen,
ein Bundesbeitrag von 1 9 bis 40 %, total
Fr. 45,588 gegeniiber Fr. 40,747 im Vorjahr. Die
Erhéhung des Bundesbeitrages ergibt sich neben
einer Zunahme der vorerwéhnten Ausgaben dar-
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aus, dass der in den letzten Jahren aus FEr-
gparnisgriinden erfolgte Abzug von 10 9% weg-
gefallen ist.

2. Zudem ist die Krankenpflege im ganzen Kanton,
also nicht nur in Gebirgsgegenden, in folgender Weise
gefordert worden:

a) durch Krankenpflegereglemente der Gemeinden
und die gestitzt darauf erfolgte Anstellung von
standigen Gemeinde-Krankenschwestern, die in
erster Linie Armen und wenig Bemittelten zur
Verfiigung stehen, und zwar entsprechend ihren
6konomischen Verhaltnissen ganz oder teilweise
unentgeltlich;

b) durch Vermittlung von Gemeinde-Krankenschwe-
stern seitens der Krankenpflegestiftung der
bernischen Landeskirche, die seit 80 Jahren ihrer
Griindung tichtige und pflichtgetreue Kranken-
schwestern ausbilden lisst, die mit grosser Hin-
gebung zum Wohl der Kranken ihren oft schweren
und verantwortungsvollen Beruf als Gemeinde-
Krankenschwestern in Spitdlern und in Privat-
pflegen ausiiben;

¢) durch die unentgeltliche é#rztliche Behandlung
und Verpflegung von armen oder unbemittelten
Schwangeren, Gebirenden oder gynikologisch
Kranken im kantonalen Frauenspital, sofern sie
im Kanton Bern heimat- oder wohnsitzberechtigt
sind ;

d) durch die érztliche Behandlung und Verpflegung
von Patientinnen, Schwangeren und Gebérenden,
die nicht unbemittelt sind, im kantonalen Frauen-
spital zu einem je nach ihren Vermogens-, Ein-
kommens- und Familienverhaltnissen stark herab-
gesetzten Verpflegungsgeld von 50 Rp. bis Fr. 5
plus den gegenwiirtigen Teuerungszuschlag von
20 %;

e) mittelst Kantonsbeitrigen an die hienach unter
Abschnitt XIII erwihnten Spezialanstalten und
Bezirkskrankenanstalten sowie an die Ausgaben
der Gemeinden fiir Krankenpflege, soweit sie
in den Spend- bzw. Krankenkassenrechnungen
unter der Rubrik «Verschiedenes» verbucht
werden.

V. Medizinalpersonen.
A. Berufsausiibungsbewilligungen.

1. Der Regierungsrat hat auf Antrag unserer
Direktion die Bewilligung zur Berufsausibung er-
teilt an:

a) 20 Arzte, wovon 2 Frauen, darunter 12 Berner
und 8 Angehorige anderer Kantone, gegeniiber
26 Arzten, worunter ebenfalls 2 Frauen, im Vor-
jahr;

b) 4 Tierdrzte, alles Berner, wovon 2 nur fiir die
Ausitbung der Grenzpraxis, gegeniiber 2 Tier-
arzten 1m Vorjahr;

¢) 4 Apotheker, wovon 2 Frauen, darunter 2 Berner,
1 Angehoriger eines andern Kantons und ein Aus-
lander, gegeniiber 5 im Vorjahr.

2. Unsere Direktion erteilte die Bewilligung zur
Berufsausiibung an:
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a) 15 Zahnéirzte wie im Vorjahr, wovon eine Frau,
darunter 11 Berner und 4 Angehérige anderer
Kantone; ein Zahnarzt hat nur Sprechstunden
im Grenzgebiet;

b) 8 Zahnarzt-Assistenten, wovon 3 Frauen, alles
Angehorige anderer Kantone, gegeniiber 6 Zahn-
arzt-Assistenten im Vorjahr;

¢) 7 Apotheker-Assistenten, wovon 3 Irauen, dar-
unter 2 Berner und 5 Angehorige anderer Kan-
tone, gegeniiber 4 Apotheker-Assistenten, wovon
ebenfalls 3 Frauen wie im Vorjahr.

B. Aufsicht iiber die Medizinalpersonen.

I. Unsere Aufsicht diber die Zahnirzte bezweckte
auch im verflossenen Jahr, nach Moglichkeit zu ver-
hiiten, dass Zahntechniker, die zahnirztliche Ein-
richtungen besitzen, mit Zahnérzten einen Gesellschafts-
vertrag eingehen oder letztere als Arbeitnehmer be-
schiaftigen. Wir suchten damit zu verhindern, dass
Zahntechniker ihre rechtliche Stellung gegeniiber Zahn-
irzten in der Weise missbrauchen, dass sie mit oder
ohne Kenntnis der letzteren selber ihnen nicht erlaubte
zahnérztliche Verrichtungen vornehmen. Um solche
Kurpfuscherei von Zahntechnikern unter dem Deck-
mantel eines von ihnen abhéngigen Zahnarztes zu be-
kdimpfen, nehmen wir in jeder neuen Berufsausiitbungs-
bewilligung eines Zahnarztes die Klausel auf, dass ihm
bei Abschluss eines Gesellschaftsvertrages oder Dienst-
vertrages als Arbeitsnehmer mit einem Zahntechniker
diese Bewilligung jederzeit wieder entzogen werden
kann.

In Ausitbung unserer disziplinarischen Aufsicht
tiber die Zahniirzte und der strafrechtlichen Ahndung
der ungesetzlichen Tétigkeit von Zahntechnikern wurden
im Berichtsjahr wegen Widerhandlung gegen §§ 6 und 8
der Verordnung iiber die Ausiibung der Zahnheilkunde
vom 29. Oktober 1926 und der §§ 1, 11, 25 und 26
des Gesetzes iiber die Ausiibung der medizinischen
Berufsarten vom 14. Mirz 1865 bestraft:

1. der auch im letzten Jahr und schon vielfach, vor
Jahren sogar mit Gefingnis vorbestrafte Zahn-
techniker W. R. in B. durch Urteil vom 10. Februar
1942 zu einer Busse von Fr. 100 und zu den Staats-
kosten von Fr. 30;

2. der Zahntechniker W. A.in D. durch Urteil vom
4. Marz 1942 zu einer Busse von Fr. 55 und zu den
Staatskosten;

3. der Zahntechniker H. B. in L. durch Urteil vom
1. Juli 1942 zu einer Busse von Fr. 240 und zu
den Staatskosten; fiir diese Strafe wurde im Falle
der Nichterhiltlichkeit oder des Nichtabverdienens
innert der von der zustindigen Behorde festgesetzten
Frist die Umwandlung in 24 Tage Haft vorgesehen;

4. der Zahntechniker A.M. in D. durch Urteil vom
4. Médrz 1942 zu einer Busse von Fr. 55 und zu den
Staatskosten;

5. der Zahntechniker E. 8. in B. durch Urteil vom
7. Juli 1942 zu einer Busse von Fr.50 und den
Staatskosten;

6. der Zahntechniker P. St. in B. durch Urteil vom
22. Dezember 1942 zu einer Busse von Fr. 80 und
zu den Verfahrenskosten.

II. Einer alten Hebamme haben wir auf Antrag
des Sanititskollegiums wegen mehreren schweren
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Ptlichtverletzungen, welche den Tod eines Kindes zur
Folge hatten, ihr Patent endgiiltig zuriickverlangt und
es auch erhalten, so dass sie ihren Beruf nicht mehr aus-
iben darf.

III. Die amtliche Inspektion von Apotheken wurde
durch zwei Fachexperten in zwei 6ffentlichen Apotheken,
zwei drztlichen Privatapotheken und einer Spital-
apotheke vorgenommen.

Neue Apotheken wurden im Berichtsjahr keine
eingerichtet.

C. Hebammenkurse.

Hebammenlehr- und Wiederholungskurse sind fol-
gende angefangen respektive beendigt worden:

1. Im deutschsprachigen Hebammenlehrkurs 1940
bis 1942 haben wir auf Grund des Priifungsergebnisses
im Herbst 1942 allen 15 Schiilerinnen das Hebammen-
patent erteilt, das sie zur Ausiitbung des Hebammen-
berufes im Kanton Bern ermichtigt.

2. In den deutschsprachigen Hebammenlehrkurs
1941 big 1943, der mit 14 Schiilerinnen begonnen hatte,
ist im Sommer 1942 eine weitere Schitlerin eingetreten,
g0 dass an der ersten Prifung im Herbst 1942 15
Schiilerinnen teilnahmen und in die zweite Kurshilfte
eintraten.

8. Der deutschsprachige Hebammenlehrkurs 1942
bis 1944 begann im Herbst 1942 mit 19 Schiilerinnen,
wovon jedoch zwei wieder austraten, so dass auf KEnde
des Berichtsjahres noch 17 verblieben.

4. Fiir den franzosischen Hebammenlehrkurs 1942
bis 1944 in Lausanne meldete sich zur Erwerbung des
bernischen Hebammenpatentes eine einzige Schiilerin
an, die jedoch zuriickgewiesen werden musste, weil
ihr das vorgeschriebene Mindestalter fehlte.

5. Einer Hebamme, die sich im Jura niederliess,
wurde auf Vorweisung des waadtlindischen Fahigkeits-
ausweises das bernische Hebammenpatent erteilt.

6. Zwei Hebammen-Wiederholungskurse mit ins-
gesamt 89 Teilnehmerinnen wurden durchgefithrt.

Gestiitzt auf die Ansichtsdusserung des Direktors
des kantonalen Frauenspitals erklirten wir die Aus-
itbung der Krankenpflege mit dem Hebammenberuf
als unvereinbar. Wir haben daher nicht gestattet,
Hebammen zugleich mit den Aufgaben einer Gemeinde-
Krankenschwester zu betrauen. Letztere hat auch
Kranke mit Infektionskrankheiten zu pflegen, so dass
eine Ubertragung infektioser Prozesse auf Wochnerinnen
kaum zu vermeiden wire. Dies um so mehr, da gerade
die Wochnerinnen fiir die Ubertragung von Krankheits-
keimen ausserordentlich empfanglich sind.

D. Bestand der Medizinalpersonen
auf den 31. Dezember 1942.

Arzte 526, wovon 32 Frauen, gegeniiber 529, wor-
unter 30 Frauen, im Vorjahr.

Zahnirzte 270, wovon 17 Frauen, gegeniiber 268,
worunter 18 Frauen, im Vorjahr.

Apotheker 110, wovon 20 Frauen, gegeniiber 109,
worunter 19 Frauen, im Vorjahr.

Tierarzte 106, gegeniiber 105 im Vorjahr.

Hebammen 498, gegeniiber 492 im Vorjahr.

20
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VI. Widerhandlungen gegen die
Medizinalgesetzgebung.

Wie im Vorjahr ist auch im Berichtsjahr auf
Anzeige unserer Direktion oder der Polizeiorgane eine
grosse Anzahl von Personen wegen Widerhandlungen
gegen das Gesetz iber die Ausiibung der medizinischen
Berufsarten vom 14. Mérz 1865 und die Verordnung
vom 29. Oktober 1926 tber die Ausitbung der Zahn-
heilkunde sowie die Verordnung vom 3. November 1933
iiber die Apotheken, die Drogerien und den Kleinverkauf
von Arzneistoffen, pharmazeutischen Spezialititen,
medizinischen Apparaten sowie Giften bestraft worden.
Nach den verschiedenen Tatbestinden lassen sich die
stratbaren Widerhandlungen in folgende vier Gruppen
einteilen, niamlich:

1. strafbare Verletzungen der Berufspflichten von
Medizinalpersonen, d.h. Arzte, Zahniirzte, Apo-
theker, Hebammen und Tierirate, bei der Ausitbung
ihres Berufes. Hier erwiahnen wir folgende Strafurteile:
a) ein Arzt wurde wegen gewerbsmiissiger Beihilfe

bei Abtreibung der Leibestrucht durch Urteil der
I. Strafkammer vom 14. August 1942 der fahr-
lassigen Totung, begangen in den Jahren 1936
und 1939, schuldig erklirt und zu 13 Monaten
Korrektionshaus, Entziehung der Berufsaus-
iibungsbewilligung im Kanton Bern auf die
Dauer von drei Jahren, sowie den erst- und ober-
instanzlichen Verfahrenskosten verurteilt;

b) ein Apotheker wurde wegen fahrlissiger Korper-
verletzung, begangen im Frithling 1938 durch
unerlaubte #rztliche Behandlung, durch Urteil
der II. Strafkammer vom 19. November 1941
verurteilt zu vier Monaten Korrektionshaus, um-
gewandelt in 60 Tage Einzelhaft, bedingt er-
lassen unter Auferlegung einer Probezeit von
vier Jahren, sowie zu einer Zivilentschidigung
von Fr. 5000 an den Privatkliger und zu den
erst- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten;
das Bundesgericht hat eine Berufung gegen dieses
Urteil am 25. Mirz 1942 abgewiesen und dieses
hinsichtlich des Zivilpunktes bestétigt;

2. der Verkaut im Umherziehen und mittels Auto-
maten, die Bestellungsaufnahme bei Selbstver-
brauchern sowie das Feilbieten in andern als Berufs-
lokalen und der Kleinverkauf von nicht freiver-
kiuflichen Arzneistoffen, pharmazeutischen Speziali-
tiaten, medizinischen Apparaten, Gegenstinden fiir
Heilzwecke oder Giften durch unbefugte Personen,
wie z. B. pharmazeutische Grosshandelsgeschifte,
Warenhiuser, Handelsreisende, Vertreter, Hausierer
und Kurpfuscher. Viele dieser Widerhandlungen
wurden durch ausserhalb des Kantons Bern woh-
nende Herboristen, sogenannte Naturirzte, Han-
delsreisende, Vertreter und Leiter von Kriuter-
hiausern oder Laboratorien begangen, wobei die
gleichen Personen fiir zeitlich und ortlich von-
einander getrennte Gesetzesiibertretungen oft mehr-
mals verurteilt wurden; so z. B. ein Drogist in
Appenzell A.-Rh. in Aarwangen zu einer Busse
von Fr.106 und in Moutier zu einer solchen von
Fr. 200;

8. die Anpreisung und Ankiindigung von Heilmitteln
jeder Art, medizinischen Apparaten und Gegen-
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stinden fiir Heilzwecke durch Inserate, Zirkulare
oder Reklamen in Wort, Schrift und Bild in andern
als érstlichen oder pharmazeutischen TFachzeit-
schriften durch Personen, welche die dafiir erforder-
liche Bewilligung unserer Direktion trotz unserer
Aufforderung nach Ablauf von fiinf Jahren nicht
wieder erneuern liessen oder iiberhaupt nie ein-
holten;

4. die Kurpfuscherei, d.h. die gewerbsmiissige Aus-
itbung eines Zweiges der Heilkunde gegen Belohnung
durch unbefugte Personen; so wurde unter andern
verurteilt :

a) ein Masseur zu einer Busse von Ir. 100 und zu
den Verfahrenskosten,

b) ein Koch wegen unbefugter Ausitbung der tier-
drztlichen Heilkunde zu einer Busse von Fr. 30
und zu den Kosten von Fr. 238.55,

¢) ein Optiker, der die Sehkraft mittelst Stibchen
priifte und gestiitzt auf seinen Befund Brillen
verkaufte, zu einer Busse von Fr. 80 und zu den
Kosten,

d) ein Reisender wegen unbefugter Ausiibung der
Heilkunde und unerlaubtem Verkauf von Arznei-
mitteln zu einer Busse von Fr. 100 und zu den
Kosten,

e) eine Vertreterin wegen Gehilfenschaft zur un-
befugten Ausiibung der Heilkunde und zum un-
erlaubten Verkauf von Arzneimitteln zu einer
Busse von Ir. 60 und zur Hilfte der Kosten,

f) ein Agent wegen unbefugter Ausitbung der Heil-
kunde als Magnetopath zu einer Busse von
Fr. 100 nebst Kosten,

g) ein Herborist zu einer Busse von Fr. 120 und zu
den Kosten,

k) ein Vertreter aus Solothurn zu einer Busse von
Fr. 200 nebst Kosten,

1) eine Magsseuse und Fusspflegerin zu eciner Busse
von Fr. 30 und den Kosten,

k) ein Landarbeiter wegen unbefugter Ausitbung der
Tierheilkunde zu einer Busse von I'r. 100 nebst
Kosten,

l) ein Uhrenmacher wegen unbefugter Ausitbung
der Heilkunde in den letzten zwei Jahren zu
einer Busse von Fr. 200 und zu den Kosten,

m) ein Kaufmann zu einer Busse von F'r. 235 nebst
Kosten.

VIL. Pocken-Schutzimpfurigen.

In Austihrung der Verordnung vom 21. Mai 1940
iitber die amtlichen unentgeltlichen Pocken-Schutz
impfungen, die gestiitst auf Art.8, Absatz 8, des
Bundesgesetzes vom 2. Juli 1886 betreffend Mass®
nahmen gegen gemeingefihrliche Iipidemien und 0
Anwendung des Bundesratsbeschlusses vom 14. Mal
1940 iiber die Pocken-Schutzimpfung erlassen worde?
ist, wurden im Kanton Bern im Jahr 1942 wie schoP
in den beiden Vorjahren wieder obligatorische Pocken”
Schutzimpfungen durchgefithrt. Wir erwihnen hieriibé*
folgendes:

L. Gemeinsam mit der Erziehungsdirektion habe?
wir durch eine vom 2. Miirz 1942 datierte offentlich
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Bekanntmachung, die iin Amtsblatt des Kantons Bern
fiir den deutschen und fur den franzésischsprechenden
Kantonsteil und im amtlichen Schulblatt erschienen
1st, neuerdings auf die Notwendigkeit und das Obliga-
tortum der Pocken-Schutzimpfungen fir Personen vom
6. bis 18. Altersjahr, die in den letzten 10 Jahren nicht
geimpft wurden, aufmerksam gemacht. In der gleichen
Bekanntmachung sind die Inhaber der elterlichen Ge-
walt ersucht worden, alle Kinder vor Eintritt in die
Schule gegen Pocken impfen zu lassen, falls dies nicht
schon geschehen ist. Um festzustellen, ob die obliga-
torische Impfung erfolgt sei oder aus gesundheitlichen
Grinden nicht vorgenommen werden durfte, wurden die
Schulbehérden und die Lehrerschaft in der vorerwihnten
Bekanntmachung aufgefordert, sich von allen neu in
die Schule eintretenden Kindern einen von einem Arzt
ausgestellten Impfschein oder ein érztliches Zeugnis
ither die erfolgte Dispensation von der Impfung vor-
weisen zu lassen.

II. In unserm IKreisschretben vom Julv 1942 er-
suchten wir die Kreisimpfirzte, unter Verweisung auf
unser Kreisschreiben vom 1. Juni 1940, festzustellen,
ob in ihrem Kreise alle Kinder des ersten Schuljahres
geimpft worden sind.

I1I. Laut den von uns kontrollierten Impfbiichern
haben die Kreisimpfirzte im Jahr 1942 9706 unentgelt-
liche Pocken-Schutzimpfungen und 17789 Impfungen
von Selbstzahlern, also insgesamt 10,895 Impfungen
vorgenommen. Da im Kanton Bern durchschnittlich
Jedes Jahr 10,000 Kinder in das 6. Altersjahr eintreten
und schulpflichtig werden, so ist folglich die Impf-
pflicht im Jahr 1942 gut erfiillt worden, um so mehr,
als in der vorerwihnten Zahl der Impfungen die von
andern Arzten ausgefithrten privaten Pocken-Schutz-
impfungen nicht inbegriffen sind.

IV. Die Ausgaben fir die vm Jahr 1942 vorge-
nommenen Impfungen gegen Pocken betragen:

a) Die rohen Ausgaben des Staates fiir:

1. Impfstoff. . . . . . . . ..
2. Druckkosten und Papiere fiir

=

r. 2,567.60

10,000 Impfscheine . . . . . » 99.45
3. Entschadigungen fir Impf-

schiden in 5 Fallen. . . . . » 860.85
4. Besoldung der Bureauaushilfe

und an Lohnausgleichskasse . » 843.15

Rohe  Ausgaben des Staates  fiir

Impfungen 1m Jahr 1942. . Fr. 4,871.05

Dazu kommt dann noch der Kantonsbeitrag
an die nachgenannten Impfkosten der Gemeinden,
der aber erst nach Festsetzung des Bundesbei-
trages berechnet werden kann.

b) Die rohen Ausgaben der Einwohnergemeinden fir
9706 Impfungen:
1. Mit Quittungen belegte Impf-
kosten. . . . . . . ...
2. Unbelegte Impfkosten. . . . »
Rohe Ausgaben der Gemeinden fiir
Impfungen im Jahr 1942 total

Fr. 11,748.75
177.55

Tr. 11,926.30
Rl L bl

Daran erhalten die Gremeinden Bundes- und Kan-
‘lﬂnslwitréigo. die voraussichtlich wie an die in den
Jahren 1940 und 1941 vorgenommenen Pocken-Schutz-
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impfungen je 80 9% der belegten beitragsberechtigten
Imptkosten betragen werden. Die Bundesbeitrige an
die Gemeinden und die gestiitt darauf zu berechnenden
Kantonsbeitrige sind im  Zeitpunkt der Bericht-
erstattung noch nicht festgesetast.

V. Ein Stellvertreter eines Kreisimpfarztes hat uns
erst nachtriiglich im August 1942 noch Rechnungen von
I'r. 326 fiir 326 obligatorische Pocken-Schutzimptungen,
die er im Jahr 1940 in finf Gemeinden vorgenommen
hatte, eingereicht. Da die zahlungspflichtigen Ge-
meinden bei dieser Verzogerung der Rechnungsstellung
keine Schuld trifft, hat sich das eidgendssische Ge-
sundheitsamt  bereit erklirt, diese Impfkosten von
Fr. 326 noch nachtriiglich mit denjenigen pro 1942 zu
subventionieren. Auf Grund des Bundesbeitrages kann
an diese Impfkosten nachtriglich noch ein Kantons-
beitrag gewihrt werden.

VIII. Arzneimittelbewilligungen.

In Anwendung von § 8 des Gesetzes vom 14. Miirz
1865 iiber die Ausiibung der medizinischen Berufs-
arten und der §§ 51 und 53 der Verordnung vom 8. No-
vember 1933 iiber die Apotheken und Drogerien sowie
den Kleinverkauf von Arzneistoffen, pharmazeutischen
Spezialititen, medizinischen Apparaten und Giften
haben wir im Berichtsjahr gestiitzt auf die Gutachten
der Interkantonalen Kontrollstelle zur Begutachtung
von Heilmitteln folgende Bewilligungen zur Ankiindi-
quny und zum Vertrieb von Arzneimitteln, pharma-
zeutischen  Spezialititen und medizinischen Apparaten
erteilt resp. erneuert:

1. Zur Ankiindigung und zum Ver-
trieb nur durch Apotheken. . . . 53
9. Zur Ankiindigung und zum Vertrieb
in Apotheken und Drogerten . . . 30
8. Zur Ankiindigung und zum Vertrieb
in Apotheken, Drogerien und geeig-
neten Spezialgeschéften. . . . . . 2
4. Zur Ankindigung und zum freien
Verkauf durch alle Geschifte . . 10 (1941: 4)

Erteilte Bewilligungen total 95 (1941: 91)

(1941: 72)

(1941: 11)

(1941: 4)

Von den der Interkantonalen Kontrollstelle zur
Begutachtung von Heilmitteln  unterbreiteten 623
Publikumsspezialititen, medizinischen Apparaten und
Vorrichtungen hat die Arzneimittelpriifungsanstalt des
schweizerischen Apothekervereins insgesamt 213 Spe-
sialititen untersucht, wovon 22  Untersuchungen
— 10,3 9% Anlass zu Beanstandungen gaben. Der Pro-
zentsatz der Beanstandungen ist in den letzten Jahren
stindig zuriickgegangen, was die Interkantonale Kon-
trollstelle sicherlich als ihr Verdienst anrechnen darf.
Man weiss bei den Herstellern pharmazeutischer Spe-
gzialititen, dass ihre Krzeugnisse eingehend gepriift
und Mingel aufgedeckt werden.

Dem Bericht der Interkantonalen Kontrollstelle
sur Begutachtung von Heilmitteln entnehmen wir,
dass ausser der Arzneimittelprifungsanstalt des sch.wex-
zerischen Apothekervereins auch dem Mineralogisch-
petrographischen Institut Bern, den Vitaminprifungs-
anstalten Basel und Lausanne, der Hormonpriifungs-
anstalt Lausanne, technischen Experten, einem homdoo-

2 Y ¢! £ N n [ X 1 ¢ 1
pathischen Arzt und dem kantonalen Frauenspital in
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Bern Spezialititen, medizinische Apparate und Vor-
richtungen zur eingehenden analytischen, biologischen,
technischen, klinischen oder anderweitigen Priifung
vorgelegt worden sind.

Zum Beweis fir die Wichtigkeit, die der analy-
tischen Tatigkeit der Arzneimittelprifungsanstalt zu-
kommt, sollen einige Fille von Beanstandungen auf-
gefithrt werden:

Ein Mittel, welches zur Behandlung von Brand-
verletzungen empfohlen wurde, sollte unter anderem
5 9% Jod und 10 % Olivensl enthalten. Die Analyse
ergab einen wesentlich geringeren Jodgehalt, und es
gelang nicht, ein fettes Ol nachzuweisen.

In einem Blutreinigungsmittel wurden Antrachinon-
derivate nachgewiesen, was nach der Angabe der Zu-
sammensetzung nicht zu erwarten war.

Ein Augenwasser, welches mit Schimmelpilzen
durchsetzt war, musste zuriickgewiesen werden.

Sieben flissige Arzneimittel fir innerlichen Ge-
brauch mussten beanstandet werden, weil der zur
Herstellung verwendete Spiritus héhere Alkohole, so-
genannte Fusel6le enthielt, die gesundheitsschédlich
sind.

Fin Haarwasser, welches unter anderem ein Blei-
salz enthielt, musste mit Riicksicht auf die Gefahr von
Bleivergiftung zuriickgewiesen werden.

Medizinische Apparate und Vorrichtungen werden
von einem technischen Experten nachkontrolliert.
Dieser bezeichnete z. B. die Konstruktion eines Stor-
schutzapparates gegen den gesundheitlich unginstigen
Einfluss unterirdischer Strahlungen als jeder ver-
nianftigen Grundlage bar und im Preis ibersetzt. Das
Geriit wurde demzufolge abgewiesen.

Dieser kleine Einblick in die Tétigkeit der Inter-
kantonalen Kontrollstelle fir die Begutachtung von
Heilmitteln beweist, wie notwendig und wichtig die
Kontrolle der angepriesenen Heilmittel, pharmazeuti-
schen Spezialitdten und medizinischen Apparate und
Vorrichtungen im Interesse der offentlichen Gesund-
heit und zum Schutze des Publikums ist.

IX. Kantonale Betiiubungsmittel-
kontrolle.

Die Kontrolle iiber den Verkehr mit Betdubungs-
mitteln ist im Kanton Bern wie bisher durchgefiihrt
worden, d.h. gestiitzt auf das Bundesgesetz vom
2. Oktober 1924 betreffend die Betdubungsmittel und
die verschiedenen eidgendssischen und kantonalen
Verordnungen iiber die Ausfithrung dieses Gesetzes
sowie gemiss den Kreisschreiben unserer Direktion
vom 6. Dezember 1926 und 8. Mai 1935.

Vollstindige Inspektionen an Ort und Stelle wurden
nach den kantonalen Vorschriften in funf offentlichen
Apotheken und in einem Handelshause vorgenommen.
Das Ergebnis dieser Inspektionen war befriedigend.
Alle ausgegangenen Lieferungen waren belegt, und
Wiederholungen von solchen erfolgten nur auf &rat-
liche Verordnung hin. Unregelméssigkeiten kamen
Jkeine vor.

Eine teilweise Inspektion, die jeweilen vorgenommen
wird, wenn der Verbrauch an Betiubungsmitteln im
Vergleich zu frithern Jahren stark gestiegen ist oder
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wenn der Verbrauch den durchschnittlichen Bedart
fir die Rezeptur scheinbar iibersteigt, war nur in
einer einzigen offentlichen Apotheke notwendig. Die
verhiltnismissig grossen Lieferungen an zwei Be-
tdubungsmitteln waren fur ein Bezirksspital bestimmt.
Der betreffende Apotheker wurde darauf aufmerksam
gemacht, dass er diese Lieferungen am Ende jedes
Monats melden muss.

Iiine grosse Zahl von Apothekern sendet unserer Be-
taubungsmittelkontrolle geméss unserm Kreisschreiben
vom 8. Mai 1935 regelméissig am Ende jedes Monats
eine Zusammenstellung iber alle Lieferungen von Be-
tdubungsmitteln an Spitiler und Privatapotheken von
Arzten sowie die érsztlichen Rezepte «ad wusum pro-
prinmy, soweit diese Betdubungsmittellieferungen dem
eidgenossischen Gesundheitsamt nicht schon gemeldet
wurden. Dieses Verfahren ermoglicht eine fortlaufende
Kontrolle aller Lieferungen von Betdubungsmitteln
an Privatapotheken von Spitilern und Arzten.

Wegen dbermdssigem Verbrauch von Betdubungs-
mitteln wurde gegen zwel Medizinalpersonen die Be-
taubungsmittelsperre verfiigt und der gleiche Ge-
wohnheitsmorphinist wie schon letztes Jahr itberwacht.

Fine interkantonale Betiubungsmittelkontrolle wurde
in der Weise ausgetibt, dass gestiitzt auf eine Ver-
stindigung unserer Direktion mit den Sanitdtsdeparte-
menten der Kantone Neuenburg und Waadt die Be-
taubungsmittelkontrollen dieser Kantone und unseres
Kantons sich wie schon letztes Jahr die Lieferungen
von Betdubungsmitteln «ad usum proprium» gegen-
seitig mitteilten, die Apotheker in einem dieser Kantone
an Arzte in einem andern der vorgenannten Kantone
ausfihrten.

X. Drogisten und Drogenhandlungen.

Die Drogistenpriifungen haben, wie schon in
frithern Jahren, im Frihling und Herbst stattgefunden.
An diesen Priffungen beteiligten sich insgesamt 10
Kandidaten, gegeniiber 16 im Vorjahr. Sie bestanden
alle das Examen, wihrend im Vorjahr von 16 Kandi-
daten 5 die Priifung nicht bestehen konnten.

Inspektionen sind in 14 Drogerien durchgefithrt
worden, wovon in einer Drogerie eine Nachinspektion.

Neu errichtet wurde je eine Drogerie in Burgdorf,
Langnau und Wabern.

XI. Massage, Heilgymnastik und
Fusspflege.

Im Berichtsjahr sind im ganzen 14 Priifungen in
Massage, Heilgymnastik und Fusspflege abgehalten
worden. Gestiitzt auf die bestandenen Examen, die
laut den Bestimmungen der Verordnung vom 19. De-
zember 1934 iber die Ausitbung der Massage, Heil-
gyvmnastik und Fusspflege sowie die Anwendung thera-
peutischer Hilfsmittel durch den Kantonsarzt als Ob-
mann der Prifungskommission, einen Spezialarzt fir
Chirurgie und einen Experten (Masseur, Heilgymnastiker,
Fusspfleger) vorgenommen worden sind, wurden er-
teilt:
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a) 4 Bewilligungen zur Ausiibung der Heilgymnastik, | und das Bewilligungsdokument auf unserer Direktion

b) 6 Bewilligungen zur Ausiibung der Massage, wor-
unter eine ohne spezielle Prifung erteilt werden
konnte,

¢) 5 Bewilligungen zur Ausiibung der Fusspflege.

Von den seit dem Jahr 1941 eingefithrten Kursen
itber die Desinfektion des Fusspflegeinstrumentariums
sowie der Haut ist im Berichtsjahre auf unserer Direk-
tion ein solcher Kurs abgehalten worden. Er wurde
von fiinf Teilnehmern besucht.

Einer Krankenpflegerin erteilten wir die Bewilli-
gung zur Fihrung eines physikalisch-therapeutischen
Institutes unter &rztlicher Aufsicht. Kurz nach der
Eroffnung ist dieses Institut aber wieder aufgehoben

deponiert worden. ;

Die dem Inselspital vorgeschlagene Berufsschule
fiir medizinische Gymnastik und Massage ist im Be-
richtsjahr nunmehr eingerichtet worden. Das Schul-
reglement, welches eine zweijihrige Ausbildung vor-
sieht, wurde von unserer Direktion gepriift und ge-
nehmigt. Die Schule wird ihre Titigkeit im Frithling
1943 aufnehmen.

X1I. Infektionskrankheiten.

1. Im Jahr 1942 sind uns von drztlicher Seite
folgende Infektionskrankheiten gemeldet worden:

Gemeldete Krankheiten Gegeniiber

im Jahre 1942 dem Jahre 1941
1. Meningitis cerebrospinalis epid. . . 80 ... e e 44
2. Paratyphus . . . . . . . . . .. 60 4 v s s s s s wmoE s s s & EmEw s w w S 14
3. Typhus abd.. . . . . . . . . .. BO o s v e m e e E E e @ owm @R W e 23
4. Poliomyelitis acuta ant. . . . . . 10T & s s 6 8 @ @ & & 5 5 @ @ 4m w oo @ g g om e a 157
5. Diphtheria . . . . . . . . . .. (R R R R Y 39
6. Scarlatina . . . . . . . .. s v o 306 + 2 Epidemien. . . . . . . . . . .. .. ... 398
T.Morbili . . . . ... ... ... 407 + 11 Epidemien . . . . . . . . . . . ... ... 238
8. Rubeolae . . . . . . . . . ... R E R R T E R 55
9. Varicellae . . . . . . . . .. .. 104 + 6 Epidemien . . . . . . . . . . .. ... 147
10. Pertussis . . . . . . . . . . .. 90 4+ 4 Epidemien . . . . . . . . . .. ... 171
11. Parotitis epid. . . . . . . . . . . 176 + 6 Epidemien . . . . . . . . . . . ... 28
12. Influenza . . . . . . . . . . .. 1200 & o w5 w5 ¢ s @ omomowm ow e s ow s 5 s s s e e s 29
18. Erysipel. . . . . . . . .. ... - I R R 2
14. Encephalitis lethargica . . . . . . 1 T 1
15. Morbus Bang . . . . . . . . .. R E R R 5
6. Ruhr E.. . . . . . . ... ... 645 -+ 12 Epidemien . . . . . . . . . . . ... 6
17. Ieterus . . . . . . . . . . . .. 831 + 4 Epidemien . . . . . . . . . . .. ... —_

Mit Ausnahme von Genickstarre, Kinderlihmung,
Scharlach, Varizellen und Keuchhusten, bei denen ein
mehr oder weniger grosser Riickgang zu verzeichnen
ist, muss bei allen andern Infektionskrankheiten ein
hiufigeres Auftreten festgestellt werden. Insbesondere
traten Ruhrerkrankungen (Dysenterie) derart gehéuft
auf, dass sie in verschiedenen Gemeinden, speziell im
Oberaargau, den Charakter ausgedehnter Epidemien
angenommen hatten. Trotzdem die Krankheit meisten-
teils leichter Natur war, veranlasste uns doch ihre
grosse Ausdehnung zur Ergreifung vorsorglicher Mass-
nahmen. Wir haben die Gemeinden angehalten, den
Trinkwasseranlagen, dem Milch-, Obst- und Gemiise-
handel ein spezielles Augenmerk zu schenken; die
Bevélkerung wurde ganz allgemein ersucht, der tag-
lichen Hygiene alle Aufmerksamkeit zu widmen. Das
epidemienhafte Auftreten der Ruhrerkrankungen ist
langsam zuriickgegangen, ohne schwere oder dauernde
Nachteile zu hinterlassen.

Die gleichen Bemerkungen kénnen zu der eben-
falls in vermehrtem Masse aufgetretenen Gelbsucht
(_ICterus) gemacht werden. Die beiden Krankheiten
sind noch nicht ganz erloschen; sie treten immer noch
vereinzelt auf.

Die im Sommer 1939 verfiigte Meldepflicht der
Geschlechtskrankheiten ist auch im Berichtsjahr aufrecht-
erhalten worden. Es sind unserer Direktion folgende
Tille gemeldet worden:

Gonorrhoe:
weiblich: 58 Fille gegeniiber 51 im Vorjahre;
maéannlich: 30 Fille gegeniiber 35 im Vorjahre.
Syphilvs:
weiblich: 12 Fille gegeniiber 7 im Vorjahre;
méannlich: 2 Fille gegenitber 1 im Vorjahre.

Die meisten der gemeldeten Fiélle stammen aus
dem kantonalen Frauenspital in Bern.

In 16 Fillen war unsere Direktion gezwungen,
Massnahmen bei den Patienten selber oder durch Ver-
mittlung der Ortsgesundheitsbehérden anzuordnen. In
einem Fall mussten die Bestimmungen des Dekretes
vom 27. Januar 1920 betreffend die Ortspolizei in
Anwendung gebracht und eine Patientin zwangsweise
in die Poliklinik des kantonalen Frauenspitals ein-
gewiesen werden.

Die Fiirsorgerin des kantonalen Frauenspitals
nimmt sich der in der Poliklinik behandelten Patien-
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tinnen an, indem sie diese nach dem Spitalaustritt weiter
betreut. und ihnen nach Moglichkeit zu Stellen verhilft
oder sie, wenn cs sich um Jugendliche handelt, in en
geeignetes Heim zur Weiterbildung im Haushaltfach
unterbringt.

2. Tuberkulose.
a) Krankheitsmeldungen und Massnahmen.

Im Berichtsjahr gelangten 612 Fille von Tuberku-
lose zur Anzeige gegeniiber 394 im Vorjahre. Diese
Zahlen beweisen, dass die Tuberkulose eher im Zu-
nehmen begriffen ist. Ein Ansteigen der Erkrankungen
1st auch beim Militdr festgestellt worden.

Nach Priifung der Meldungen durch den Kantons-
arzt werden diese hernach an die zustindigen Tuberku-
lose-Fiirsorgestellen weitergeleitet zur Vornahme der
notwendigen Massnahmen zur Verhiitung der Weiter-
verbreitung der Tuberkulose und zum Schutze der
Kranken und der in ihrer Umgebung lebenden Personen.

b) Massnahmen in den Gemeinden.

Gemiss § 87 der kantonalen Vollziehungsverord-
nung vom 29. Marz 1932 betreffend Massnahmen gegen
die Tuberkulose ist von den Gemeinden ein jahrlicher
Bericht iiber die von ihnen getroffenen Massnahmen
abzugeben. Simtliche Gemeinden des Kantons Bern
haben diese Pflicht erfiillt.

Bei 790 (im Vorjahr 702) wunterstiitzungsbediirftigen
Tuberkuldsen hatten die Gemeinden Schutzmassnahmen
zu ergreifen, die in der Absonderung der Kranken,
Verlegung in  Tuberkulosestationen, Pflegeanstalten
und in teilweise dauernder Internierung in Spitdlern
bestanden.

Tuberkwlose Pflegekinder sind 67 (im Vorjahr 82)
gemeldet worden, die je nach Art und Grad der Tuber-
kulose hospitalisiert oder in Priventorien, Erholungs-
heimen oder hygienisch besonders geeigneten Pflege-
orten untergebracht wurden.

Der Ansteckungsgefahr durch Tuberkulose aus-
gesetzte Kinder meldeten die Gemeinden im Berichts-
Jjahr 395 gegeniiber 211 im Vorjahr. Sie wurden durch
die Tuberkulosefiirsorgestellen kontrolliert und ver-
legt, um dem Ausbruch einer Tuberkulose nach Mog-
lichkeit vorzubeugen.

Gesundheitsschidliche Wohnungen wurden 405 (im
Vorjahr 447) gemeldet, wovon rund 300 auf die Stadt
Bern entfallen. Den Gemeinden steht das Recht zu,
tuberkulosefordernde, z. B. feuchte, lichtarme und un-
geniigend liftbare Wohnungen gestiitzt auf § 12 der
kantonalen Vollziehungsverordnung vom 29. Mérz 1932
betreffend Massnahmen gegen die Tuberkulose zu ver-
bieten oder bloss kinderlosen Mietern zum Bewohnen
zu gestatten.

Dem Bericht der Gemeinde Bern entnehmen wir,
dass mit Riicksicht auf die zunehmende Wohnungsnot
frither beanstandete ungesunde Wohnungen soweit in-
stand gestellt wurden, dass sie vorldufig weiter als
Notwohnungen wieder bewohnt werden koénnen. Es
sind auch Baracken bereitgestellt worden, um sie als Not-
wohnungen herzurichten. Trotz der grossen Brennstoff-
knappheit sind im Winter 1942/1948 dank des milden
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Winters die sogenannten «Heizungsschidden» eher
zuriickgegangen. Ungeachtet der drohenden Wohnungs-
not mussten in der Gemeinde Bern 24 Réume (Woh-
nungen, cinzelne Réume, Hofzimmer, Scheunenwoh-
nungen, improvisierte Schlafrdume und Kiichen, Man-
sarden, Estriche) zum Wohnen verboten werden.

Desinfektionen wegen Tuberkwlose sind im Berichts-
jahr 389, gegeniiber 861 im Vorjahr, ausgefithrt worden.
In dieser Zahl sind 109 Desinfektionen in 145 Réaumen
der Stadt Bern inbegriffen, wovon 80 in 105 Réumen
kostenlos durchgefithrt wurden. Trotz starker Ver-
teuerung der Desinfektionsmaterialien werden in allen
von der Tuberkulosefiirsorge gemeldeten Tuberkulose-
fallen die Desinfektionen gratis ausgefithrt.

Aratliche Schiileruntersuchungen werden laut Ver-
fugung der kantonalen Erziehungsdirektion im 1., 5.
und 9. Schuljahr vorgenommen. Bei den Schiilerdurch-
leuchtungen leisten die Tuberkulosefiirsorgestellen mit
ihrer Mithilfe wertvolle Dienste, was aber fiir sie eine
grosse Mehrbelastung bedeutet. Kranke oder gefdhrdete
Schiiler werden von den Fiirsorgerinnen der &rztlichen
Pflege zugefithrt und, wenn nétig, in eine Kuranstalt
eingewiesen.

In einigen Gemeinden ist auch im Berichtsjahr dic
Abgabe von Vitaminpriparaten an Schulkinder durch-
gefithrt worden.

Fir 1942 meldet der Schularzt der Stadt Bern,
dass 1828 Kinder und Jugendliche durchleuchtet und
8830 untersucht wurden. In den Sprechstunden des
Schularztes wurden weitere 5306 Kinder und Jugend-
liche untersucht. In dieser Zahl sind nachkontrollierte
Tuberkulosegefdhrdete inbegriffen.

¢) Firsorgewesen und Kurversorgung.

Das Fiirsorgewesen wird in 20 Tuberkulose-Kur-
und Pflegestationen und 25 Tiirsorgestellen durch-
gefithrt. Die zur Verfiigung stehenden 850 Betten
waren im allgemeinen stark besetzt. Trotz der Er-
offnung der im neuen «Pavillon Wander» unterge-
brachten Tuberkuloseabteilung der medizinischen Klinik
im Inselspital herrschte zeitweise empfindlicher Platz-
mangel, besonders in Heiligenschwendi und im Sana-
torium Chamossaire in Leysin. Es fehlte oft an Ménner-
betten, wihrend da und dort Frauenbetten zeitweise
unbesetzt blieben.

Der Kampf gegen die Tuberkulose wird von den
Fiirsorgerinnen mit unvermindertem Eifer gefiihrt, da
die Kriegsfolgen sonst zu einer bemerkenswerten Zu-
nahme der Krankheitsfille fithren kénnten. Bis jebzt
ergibt sich aus der Statistik der Fiirsorgestellen gegen-
itber den Vorjahren kein auffillig verschiedenes Bild.
Dankbar darf man feststellen, dass die Arbeit ohne
tiefgreifende Stérungen weitergefithrt werden konnte.
Leider miissen verschiedene seit langem gehegte
Wiinsche und Pléne immer noch der Verwirklichung
harren, so die Einfithrung der Arbeitstherapie, d. h. der
Wiedergewohnung der Kurpatienten an Berufsarbeit
und Erprobung ihrer Arbeitsfahigkeit unter #rztlicher
Kontrolle, die Hospitalisierung geisteskranker und
asozialer Tuberkuloser, die befriedigende Versorgung
von dauernd offentuberkulsen, arbeitsunfihigen oder
nur sehr beschriinkt arbeitsfahigen Kranken. Die In-



Sanitit.

anspruchnahme der Arzte durch den Militirdienst und
die Unsicherheit der wirtschaftlichen Verhiltnisse
brachten es mit sich, dass grossere Unternehmungen
unterbleiben mussten.

Die Kurnachwersstelle der Bernischen Liga gegen
die Tuberkulose vermittelte im Berichtsjahr 1320 Kur-
einwetsungen in die bernischen Kurstationen; in dieser
Zahl sind die zahlreichen Versetzungen nicht inbegriffen.

Fiirsorgestellen. Die starke Zunahme der Arbeit
machte in zwei Bezirken eine organisatorische Anderung
notig: Der Amtsbezirk Oberhasli musste von Inter-
laken abgetrennt werden und wird nun von einer eigenen
Firsorgerin  betreut, welche zugleich Amtsvormund-
schaftsfiirsorgerin ist. Fir den ausgedehnten Bezirk
Aarberg-Biuren-Erlach-Nidau wurde eine zweite Fiir-
sorgerin angestellt.

Die Zahl der von den Fiirsorgestellen betreuten
Personen ist gegeniiber den Vorjahren gestiegen:

1940 1941 1942
Betreute Personen . . . . 10,998 11,550 12,396
Davon Offentuberkulése. . — 907 884

Dass je linger je mehr Tuberkulosekranke von den
Firsorgestellen erfasst und in Obhut genommen werden
kﬁnqen, ist wohl einer bessern Zusammenarbeit mit
den Arzten und vor allem den vermehrten Umgebungs-
untersuchungen zuzuschreiben. Doch sind den Fir-
sorgestellen noch lange nicht alle Tuberkuldsen be-
kannt; den Beweis dafiir liefert ein Vergleich zwischen
den vom eidgenéssischen statistischen Amt einerseits
und von den Tiirsorgestellen anderseits angegebenen
Tuberkulosetodesfiillen:

Vom eidgenossischen statistischen Amt fir 1941
registrierte Tuberkulosetodesfille im Kanton

Bern. . . . ... o000 5177
Von den bernischen Fiirsorgestellen fiir 1941 re-
gistrierte Tuberkulosetodesfille . . . . . . . 337

Zwei Fiinftel der Tuberkuldsen erlagen also ihrer
Krankheit, ohne dass sie von den behandelnden Arzten
der kantonalen Sanitdtsdirektion oder der zustidndigen
Fiirsorgestelle gemeldet worden wéren. Darunter sind
sicher eine Reihe von Féllen, welche unter die Obhut
der Fiirsorgestellen gehort hiatten und bei denen Um-
gebungsuntersuchungen nétig gewesen wiren.

Die Fiirsorgestellen vermittelten im Jahre 1942:
2085 Kurversorgungen in bernischen und ausserkanto-
nalen Kurstationen (Sanatorien, Spitalabteilungen und
Priiventorien). Sie sind wegen der Erhohung der Kost-
gelder stirker durch Leistung von Kurbeitrigen be-
lastet als frither. Die Erhéhung des Teuerungszuschlags
von 10 9 auf 20 % auf dem Tuberkuloseeinheitskost-
geld wird sich erst im Rechnungsjahr 1943 auswirken
und eine weitere Erhéhung der Kurbeitragsleistungen
notig machen.

Eine erfreuliche Neuerung ist die Zusammen-
arbeit mit dem Sanitétsdienst der Armee. Durch Ver-
mittlung der Schweizerischen Vereinigung gegen die
Tuberkulose werden den Fiirsorgestellen die vom Armee-
Sanititsdienst ermittelten Tuberkulosekranken ge-
meldet. Die Fiirsorgestellen sind verpflichtet, den
Fillen nachzugehen, Umgebungsuntersuchungen durch-
zufithren und dem Sanitatsdienst der Armee iber ihre
Erhebungen Bericht zu erstatten.
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Die Zusammenarbeit der Fiirsorgestellen mit dem
Schularztdienst (Organisation von Reihendurchleuch-
tungen der Schiiler, Mitwirkung bei den Tuberkulin-
proben, Uberwachung der tuberkulosegefahrdeten Kin-
der) machte in mehreren Bezirken weitere Fort-
schritte.

Fiint Firsorgestellen fithrten eigene Ferienkolonien
durch.

Zur Aufklirung dber die Tuberkulose wurde der
Film «Annis Erlebnisse» in acht Bezirken vorgefiihrt.
In einigen Schulen wurden Merkbldtter verteilt, nach-
dem durch Lehrer oder Schulérzte aufklirende Vortrige
gehalten worden sind.

In ihrem Jahresbericht wird die Bernische Liga
gegen die Tuberkulose, welche nach Massgabe von § 1,
Absatz 2, der kantonalen Vollziehungsverordnung vom
29. Méarz 1932 betreffend Massnahmen gegen die
Tuberkulose bestimmte Aufgaben zu erfilllen hat, aus-
fithrlichen Aufschluss iiber das Firsorgewesen und die
Kurversorgung geben. Dieser Jahresbericht wird allen
Mitgliedern des Grossen Rates zugestellt.

Der am 8. Mirz 1940 kinderlos verstorbene Herr
Dr. jur. et phil. Friedrich Emil Welti, wohnhaft ge-
wesen im Liohn zu Kehrsatz, hat in einer 6ffentlichen
letztwilligen Verfiigung vom 81. Oktober 1939 mit
eigenhéindigem Nachtrag vom 7. Februar 1940 als Vor-
erbin seine Ehegattin Frau Helene Emilie Louise Welti
geb. Kammerer eingesetzt und, unter Auflage der Aus-
richtung von Vermichtnissen und Renten und Be-
zahlung der dafiir zu entrichtenden Erbschaftssteuern,
als Nacherben zu je einem Drittel bezeichnet:

1. den Friedrich-Emil-Welti-Fonds,

9. den Helene-Welti-Fonds, die beide unter der Auf-
sicht des Regierungsrates stehen,

8. die Stiftung «Pro Arte», die der Aufsicht des Bundes-
rates unterstellt ist.

Von dem Drittel, der dem Helene-Welti-Fonds
zugefallen ist, sind die Krtrignisse zur Verfiigung zu
stellen:

a) zu einem ersten Drittel der «Bernischen Liga
gegen die Tuberkulose» fiir ihre gemeinniibzigen
Zwecke;

b) zum zweiten Drittel ebenso dem bernischen Hilfs-
bund fiir chirurgische Tuberkulose;

¢) zum dritten Drittel dem Schweizerischen Roten
Kreuz zum Zweck der Forderung seiner Stiftung
Rotkreuzanstalten fir Irankenpflege «Landenhof»
in Bern.

Das ganze Drittel (lit. a, b und ¢ umfassend) ist
als « Helene-Welti-Fonds» unter Aufsicht des Regierungs-
rates des Kantons Bern durch die Hypothekarkasse
zu verwalten.

Die hievor erwihnte Nacherbeneinsetzung ist
durch eine vom 16. Februar 1941 datierte letztwillige
Verfiigung der Vorerbin Frau Helene Emilie Louise
Welti geb. Kammerer, Ehegattin des vorgenannten
Testators Herrn Dr. Welti, ausdriicklich bestatigt wor-
den. Frau Helene Welti ist am 14. Juli 1942 gestorben.
Damit ist nun ihr Nachlass, unter Vorbehalt der Aus-
richtung von Verméchtnissen, den vorgenannten ein-
gesetzten Nacherben, nimlich dem Friedrich-Emil-
Welti-Fonds, dem Helene-Welti-Fonds und der Stiftung
«Pro Arte» als den drei einzigen Erben zugefallen.
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Laut Erbschaftsinventar vom 6. Januar 1943 mit
Nachtrag tiber die auszurichtenden Verméchtnisse und
nach Abzug der letzteren im Betrage von 1,332,385.10
Franken sowie der sédmtlichen Steuern und ibrigen
Passiven verbleibt nun den vorgenannten drei Erben
ein reines Vermogen von insgesamt Fr. 4,127,775.14,
das ihnen laut letztwilligen Verfiugungen von Herrn
und Frau Dr. Welti sel. zu gleichen Teilen, d.h. zu
Je einem Drittel, zufillt. Dieses Vermogen besteht aus
Wertschriften und Barschaft, da die Liegenschaften,
der Hausrat, Schmuck, Silberwaren und Kunstgegen-
stinde unter die Verméchtnisse fallen.

Uber die Ertrignisse und deren Verwendung, so-
weit sie den nach seiner Zweckbestimmung unserer
Direkktion unterstellten Helene-Welti-Fonds betreffen,
konnen wir erst iin ndchsten Verwaltungsbericht Aus-
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toren auch nach Jahrhunderten ein lebendiges und dank-
bares Andenken bewahren wird, sprechen wir auch an
dieser Stelle den verbindlichsten Dank aus. Die jihr-
lichen Ertrignisse aus dem Helene-Welti-Fonds werden
dén bedachten Institutionen dazu dienen, zum Wohle

der Kranken, namentlich der Tuberkuldsen, eine segens-
reiche und dankbare Tatigkeit entfalten zu kénnen, die
zugleich einen sehr wertvollen Beitrag zur Foérderung
der Volksgesundheit bilden wird.

d) Bundes- und Kantonsbeitriige.

I. An die Betriebsausgaben des Jahres 1941 zur
Bekdmpfung der Tuberkulose wurden im Berichtsjahre
nachgenannten Beitragsberechtigten als Kantons- und
Bundesbeitrige, sowie von unserer Direktion fiir Unter-

kunft geben. stiutzungen, é&rztliche Meldungen, bakteriologische
Fiir die vorerwihnte grosse und gemeinniitzige | Sputumuntersuchungen usw. folgende Beitrdge aus-
Vergabung, die den edlen, menschenfreundlichen Dona- | gerichtet:
. Kantonsbeitrige Bundesbeitrige
Beitragsberechtigte
) ir?%@ ‘ in Kranken in % in Franken
1. Heilstiatte fiir Tuberkuldse in Heiligenschwendi nach einem Ab-
bau von 5% auf dem rohen Kantonsbeitrag . . . . . . .. 55,919 72 % | 81,396
2. Kindersanatorium «Maison Blanche» in Leubringen . . . . . 10,000 T2 % 10,498
8. Sanatorium «Les Minoux» in Pruntrut nach einem Abzug von
5% auf dem rohen Kantonsbeitrag . . . A T 12,908 T2 % 6,671
4. Kantonalbernisches Sduglings- und Mitterheim in Bern. 1,000 — —
5. Tuberkuloseabteilungen von Spitélern nach einem Abbau von
5%, auf den rohen Kantonqbeltragen ...... 124,686 59, 40,291
6. Diagnostisch- therapeutlsche Zentralstelle der Bernlschen Liga
gegen die Tuberkulose im Tiefenauspital der Stadt Bern, nach
einem Abbau von 59, auf dem Bruttobeitrag . . . . . . . 7,600 — —
7. Tuberkuloseabteilung des Asyls « Gottesgnad» in Ittigen nach
einem Abbau von 59, auf dem rohen Kantonsbeitrag 109, 1,741 55 916
8. Sieben Priventorien, d. h. sechs Ferien- und Erholungsheime
sowie die Freiluftschule Elfenau in Bern. . . . . . . . . . 8 % 3,405 6 9% 2,554
9. Sanatorium «Le Chamossaire» in Leysin an die Kosten der zum
bernischen Einheitskostgeld im Jahr 1941 verpflegten Berner 44,087 — -
10. Clinique Manufacture de Leysin an die Kosten der zum berni-
schen Einheitskostgeld im Jahr 1941 verpflegten Berner 31,008 _ -
11. Tuberkulose-Abteilung des Jenner-Kinderspitals in Bern. . . 1,500 — -
12. Bezirksspital Miinsingen an die Verpflegungskosten Tuberkuloser
in Pflegefillen. . . . . . . . . . ... ..o 000 395 _ _
Dieser Beitrag wird nur an die Kosten sogenannter Pflege-
fille und nur an Bezirksspitiler ausgerichtet, die keinen
Bundesbeitrag erhalten. Der Beitrag darf Fr. 1.95 pro Pflege-
tag nicht tibersteigen, und seine Zusicherung muss schon bei
der Aufnahme des Kranken vom betreffenden Bezirksspital
nachgesucht werden.
18. Bernische Liga gegen die Tuberkulose. . . . . . . . . .. 50 9%, 7,779 26 9%, 4,045
Ubertrag 301,953 96,371
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Beitragsberechtigte

schen Tuberkulose. . . . . . . . . .. ...
15. Kantonaler Hilfsbund fiir Lupuskranke

16. 27 Tuberkulosefiirsorgevereine. . . . . . . . .

und Kanton einen Beitrag von je 15 9%,

Schulgemeinden .

subventionierten Ausgaben ebenfalls 5 9%,.

dem Tuberkulosefonds gewihrt worden ist.
19. Tuberkulosefiirsorgekasse der Universitit Bern .

21. Acht kantonale Erziehungsanstalten. . . . . .

Drucksachen und Bureaumaterialien

¢) Verschiedenes

beitrigen im Vorjahr.

Anldsslich der Genehmigung des Verwaltungs-
berichts unserer Direktion fiir das Jahr 1941 hat Gross-
rat Reusser die Frage gestellt, ob der Abzug von 5 %
auf den Kantonsbeitrigen zur Bekampfung der Tuberku-
lose an die Sanatorien und Tuberkuloseabteilungen
von Spitélern, angesichts der tiglich steigenden Kosten,
nicht aufgehoben werden konnte. Wie der Sanitits-
direktor im Grossen Rate darauf antwortete, mochten
wir ebenfalls gerne auf diesen Abzug vollstandig ver-
zichten. Wir miissen aber daran erinnern, dass der
Grosse Rat laut § 8 des Dekretes vom 25. November
1936 iber Massnahmen zur Wiederherstellung dgs
finanziellen Gleichgewichts im Staatshaushalt die 1n
Art. 2 des Gesetzes vom 28. Juni 1981 iber die Geld-
beschatfung zur Bekampfung der Tuberkulose vor-

14. Kantonalbernischer Hilfsbund zur Bekidmpfung der chirurgi-

Der Kantonsbeitrag wurde nur fir Berner ausgerichtet.

Der Kantonsbeitrag betrug 26 9, der beitragsberechtigten
Ausgaben plus 10 Rp. per Kopf der Wohnbevélkerung des Fir-
sorgebezirks. Fiir Schiilerdurchleuchtungen gewiihrten Bund

17. 177 Einwohner- und gemischte Gemeinden sowie selbstindige

Der Kantonsbeitrag betrug fiir die vom Bund mit 15 9, sub-
ventionierten Ausgaben 809, und fiir die vom Bund mit 59,

18. Kantonalverband der bernischen Samaritervereine

Der Kantonsbeitrag wurde wie bisher aus Rubrik IXb B9
mit Fr. 8500 ausgerichtet, weshalb nicht noch ein Beitrag aus

20. Unterstitzungen an zwei Lehrpersonen. . . . .

22. Bundesbeitriige an die Ausgaben unserer Direktion pro 1941:
a) fir Unterstiitzungen und Pensionen an zwei Lehrpersonen
b) fiir drztliche Meldungen, bakteriologische Untersuchungen,

23. Unsere Direktion hat im Berichtsjahr bezahlt fir:
a) 879 #rztliche Meldungen je Fr.2, total . . .
b) bakteriologische Untersuchungen von Sputum

Total Betriebsbeitrige und bezahlte Kosten

gegenitber Fr. 557,888 Kantonsbeitrigen und Fr. 241,749 Bundes-
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Kantonsbeitrige Bundesbeitrige

in % in Franken in % in Franken

Ubertrag 801,958 96,371
...... 50 % 13,755 26 %, 7,152
...... 26 % 238 26 9, 430
...... 205,972 26 9, 188,384
...... 80 % 18,128 15 9, 12,845

oder 5% oder 5%,

..... —_ 15 % 188
...... 200 =
...... 3,241 — ==
...... 15 9% 281

oder 59,
30 9% 875
...... 15 %, 450
...... 758 s —
...... 2,037 _ o
...... 1415 | — | =
547,697 251,976

gesehenen Staats- und Gemeindebeitrige, die zur
Speisung des Tuberkulosefonds dienen, um einen
Viertel herabgesetzt hat. Dies hatte zur Folge, dass das
Vermogen dieses Fonds seither, d. h. seit dem 31. De-
zember 1936 stindig abnahm und jedes Jahr kleiner
wurde. Um diese fortschreitende Vermogensverminde-
rung wenigstens teilweise einzuschrinken und einen
zu grossen, d.h. die Zweckbestimmung des Tuberku-
losefonds beeintriachtigenden Vermégensriickgang noch
rechtzeitig zu verhiiten, waren wir genétigt, Abziige
auf den jahrlichen Betriebsheitrigen vorzunehmen.
Wenn wir uns bereit erkldren, diese Abziige in Zukunft
fallen zu lassen, so erwarten wir aber, dass auch die
vorerwahnte Herabsetzung der Staats- und Gemeinde-
beitriige um einen Viertel wieder ganz aufgehoben

21
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werde. Dies ist notwendig, um eine fortwahrende und !

infolge des standigen Kapital- und Zinsriickganges
progressiv zunehmende Vermdgensverminderung des
Tuberkulosefonds zu verhindern, die dann mit der Zeit
mangels verfiigbarer Mittel zu noch grossern Abzigen
als 5 9 auf den Betriebsbeitrigen zwingen wurde.
Vor der Auswirkung der vorerwiahnten Herabsetzung

der Staats- und Gemeindebeitrdge um einen Viertel |

betrug das Vermogen des Tuberkulosefonds am 31. De-
zember 1936 Fr. 1,323,883.40, und seither ist es bis
31. Dezember 1942 auf Fr.1,082,759.57 gesunken.
Die Vermogensverminderung betridgt dermnach in sechs
Jahren Fr.241,123.83 oder jedes Jahr durchschnitt-

lich Fr. 40,186.30. Eine solche Verminderung wiirde |
mit den Jahren die Bekdmpfung der Tuberkulose im |

bisherigen Umfang verunmdglichen.

Betreffend die vorerwdhnte Herabsetzung der |

Staats- und Gemeindebeitriage um einen Viertel machen
wir darauf aufmerksam, dass am 11. November 1942
Grossrat Fr. Pfister und 19 Mitunterzeichner dem
Grossen Rate folgende Motion eingereicht haben:
«Der Regierungsrat wird eingeladen, die Frage

zu prifen und dem Grossen Rate Bericht zu erstatten, |
ob nicht der § 8 des Dekretes vom 25. November 1936 |

iiber Massnahmen zur Wiederherstellung des finanziellen
Gleichgewichts im Staatshaushalt, lautend: , Gestitzt
auf Art.4 des Gesetzes iiber die Geldbeschaffung zur
Bekimpfung der Tuberkunlose wird beschlossen: Die
in Art. 2 des Gesetzes genannten Staats- und Gemeinde-
beitrige werden um einen Viertel herabgesetzt?, auf
1. Januar 1943 aufzuheben sei. Entsprechend auch § 7
betreffend die Staats- und Gemeindebeitrige an das
Inselspital.»

Der Finanzdirektor als Berichterstatter des Re-
gierungsrates hat darauf im Grossen Rate unter anderm
folgendes geantwortet:

«Beim  Tuberkulosegesetz wurde der Beitrag um
einen Viertel der 4 und 3 Rappen (ndmlich der 4 Rappen
Staatsbeitrag und der 3 Rappen Gemeindebeitrag auf
je Fr.1000 wirtschaftliche Kraft) reduziert. FEs ist
klar, dass das sowohl fiir den Staat als auch fiir die
Gemeinden insgesamt eine spiirbare Einsparung be-
deutete. Bei der Tuberkulose betrigt die Einsparung
gegenitber der urspriinglichen Berechnungsgrundlage
fur den Staat Fr. 101,000, fir die Gemeinden 77,400
Franken, zusammen also TFr. 178,000. Bei der Insel
betragt die Ersparnis fiir den Staat Fr. 68,000, fir die
Gemeinden Fr. 34,000. Sie sehen also: der Staat allein
spart bei der Tuberkulose Fr.101,000, bei der Insel
Fr. 68,000, zusammen also Fr.169,000; mit andern
Worten, wenn man der Motion von Herrn Pfister in
vollem Umfang entspricht, bedeutet das fiir den Staat
eine Mehrausgabe von Fr. 169,000 (genau 169,967.40
Franken), firr die Gemeinden eine solche von Fr. 100,000
(genau Fr.111,884.30). Deshalb findet die Regierung,
man konne die Motion als solche nicht annehmen.
Ich muss ihre Ablehnung beantragen, bin aber bereit,
sie in Form eines Postulates anzunehmen... Was die
Tuberkulose anbetrifft, so ist es klar, dass ihre Be-
kémpfung fir den Staat nach wie vor eine grosse Be-
deutung hat, wie fiir die ganze Eidgenossenschaft. Der
Staat tut ja auf diesem Gebiet auch viel, in Verbindung
mit den Gemeinden. Es ist aber zu beachten, dass
gegenwartig im Tuberkulosefonds eine in den letzten
zehn Jahren gedufnete Reservestellung vorhanden ist,
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ein effektives Vermogen, das am 31. Dezember 1941
Fr. 1,138,000 betrug. Wenn die Sache in einzelnen
Fallen so dringlich ist, wie der Herr Motionir das
dargestellt hat, so ist eben dieser Fonds dazu da, die
Mittel zur Verfiigung zu stellen. Ich sehe deshalb nicht
ein, warum diese Dekretsbestimmung gedndert werden
sollte.»

Der Motionar hat sich mit der Umwandlung seiner
Motion in ein Postulat einverstanden erkldrt. Dieses
wurde vom Grossen Rate mit grosser Mehrheit er-
heblich erklért.

II. An Bau- und Mobiliarkosten zur Bekdmpfung
der Tuberkulose wurden im Berichtsjahr:
a) bewilligt: keine Bundes- und Kantonsbeitrige;
b) ausgerichtet:

1. die zweite und dritte Rate von zusammen
Fr. 30,000 des insgesamt Fr. 64,800 betragen-
den Bundesbeitrages an die fiir 30 Betten zu
je Fr.18,000 oder total mit Fr. 540,000 als
bundesbeitragsberechtigt anerkannten Bau-
und Mobiliarkosten der Tuberkuloseabteilung
der medizinischen Klinik des Inselspitals;

2. als zweite Teilzahlung Fr. 50,000 auf Rechnung
des im Jahre 1938 an die Tuberkuloseabteilung
der vorerwahnten medizinischen Klinik be-
willigten Kantonsbeitrages von Fr. 100,000;

3. der Kantonsbeitrag von Fr. 20,000 an die
Kosten von Fr. 123,500 fir bauliche Ver-
besserungen zur Verpflegung und #rztlichen
Behandlung von tuberkulésen Bernern im
Sanatorium «Le Chamossaire» in Leysin.

XIII. Krankenanstalten.
A, Spezialanstalten.

~ Im Berichtsjahr sind an Spezialanstalten fiir
Kranke folgende Beitrige bewilligt oder ausgerichtet
worden:

1. Jihrliche Kantonsbeitrige an die Betriebskosten
wurden ausgerichtet:

1. aus dem kantonalen Kredit fiir Beitrage an Spezial-
anstalten fur Kranke im Betrage von Fr. 20,750:
a) den Asylen «Gottesgnad» fiir Un-

heilbare wie im Vorjahr . . . .
b) der Anstalt « Bethesda» fiir Epilep-
tische in Tschugg wie im Vorjahr »

2. aus dem kantonalen Tuberkulose-
fonds an die Tuberkuloseabteilung
des Asyls « Gottesgnad» in Ittigen ein
Beitrag von 10 9, der vom Bund als
beitragsberechtigt anerkannten Be-
triebskosten des Jahres 1941, abziig-
lich einen Abbau von 5 9 des Brutto-
beitrages. . . . . . . . . . . .. »
Jéhrliche Kantonsbeitrige an die Be-
triebskosten von Spezialanstalten fiir
Kranke, insgesamt
gegeniiber Fr. 22,314 im Vorjahr.

Fr. 12,750
8,000

II. Der gahrliche Bundesbeitrag an die Betriebs-
kosten des Jahres 1941 der Tuberkuloseabteilung des
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Asyls «Gottesynad» n Iitigen, betragend 5 9 der bei-
tragsberechtigten Betriebskosten, d. h. Fr. 916 gegen-
itber Fr. 823 im Vorjahr.

III. Ewmmalige I{antonsbeitrdge an New-, Um- oder
Brweiterungsbauten wurden aus dem Unterstiitzungs-
fonds fir Kranken- und Armenanstalten

a) bewnlligt: keine Beitrége, weil wir keine Gesuche
erhielten;

b) ausgerichtet: dem Asyl «Gottesgnad» St. Niklaus
bei Koppigen ein Beitrag von Fr.1180 an die
Baukosten von Fr. 11,797.50 fiir die Erstellung
einer Frischwasser-Kliranlage und Einfithrung
des Trennsystems fiir das ganze Asylareal.

B. Bezirkskrankenanstalten.
I. Kantonsbeitrige.

1. Die jihrlichen Kantonsbeitrdge in Form so-
genannter Staatsbetten wurden gestiitzt auf Art. 2 des
Gesetzes iiber die Beteiligung des Staates an der 6ffent-
lichen Krankenpflege, vom 29. Oktober 1899, gemiss
unsern Berechnungen vom Regierungsrat unter die
31 Bezirksspitiler nach folgenden Grundsitzen und
Faktoren verteilt, namlich:

a) durch eine Mindestzuteilung, d. h. eine Zuteilung
ausschliesslich auf Grund der Pflegetage, wobei
die Pflegetage von gesunden Siduglingen, Militér
und Internierten nicht mitgerechnet wurden, und
zwar nur fir das gesetzliche Minimum der
Beitragsberechtigung, d. h. fiir 1/, der durch-
schnittlichen Gesamtzahl der beitragsberechtigten
Krankenpflegetage in den Jahren 1939, 1940 und
1941;

b) durch eine Mehrzuteilung je nach den Gkonomischen
und lokalen Verhdilinissen jedes einzelnen Bezirks-
spitals gemiss Art. 2 des vorerwihnten Gesetzes;

¢) durch eine Mehrzuteilung je nach der geographischen
Lage der Bezirksspitiler, gestiitzt auf Art.4 des
Gesetzes vom 15. April 1923 iber die Hilfe-
leistung fiir das Inselspital, wonach eine stirkere
Zuteilung von Staatsbetten an diejenigen Be-
zirksspitiler zu gewiihren ist, die infolge ihrer
geographischen Lage das Inselspital nur in
geringem Masse beniitzen konnen.

Gemiss diesen drei Verteilungsfaktoren haben die
31 Bezirksspitiler wie im Vorjahr insgesamt 630 Staats-
betten zugeteilt erhalten, was nach dem gesetzlichen
Ansatz von Fr. 2 per Tag und Staatsbett fiir 365 Tage
Fr. 130 je Staatsbett und insgesamt Fr. 459,900 aus-
macht,

2. Enmmalige Kantonsbeitrige an New-, Um- oder
E'Twezterungsbauten wurden aus dem Unterstiittzungs-
fonds fir Kranken- und Armenanstalten

a) bewilligt:

1. dem Bezirksspital in Miinsingen an die auf
Fr. 90,000 berechneten Baukosten eines Schwe-
sternhauses ein Beitrag von Fr. 9000;

2. dem Kranken- und Altersheim Laupen an die
auf Fr. 152,000 berechneten Baukosten der
Krankenabteilung ein Beitrag von Fr. 10,000;
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b) ausgerichtet: den Bezirksspitilern Burgdorf und
Niederbipp total Fr.8500 als letzte Teilzahlung
der durch die Regierungsratsbeschliisse vom
23. August 1940 und 6. September 1940 bewilligten
Baubeitrige.

I1. Zahl der verpflegten Personen und der
Pflegetage.

In den 81 Bezirksspitilern sind 27,485 Kranke mit
728,626 Pflegetagen, 8185 gesunde Siuglinge mit
40,553 Pflegetagen, 83 Begleitpersonenen mit 359
Ptlegetagen, 1884 Militirs mit 41,438 Pflegetagen und
165 internierte Militdrs mit 7142 Pflegetagen, 44 Zivil-
internierte mit 884 Pflegetagen, zusammen 32,796
Personen mit insgesamt 819,002 Pflegetagen verpflegt
worden gegeniiber total 31,345 Personen mit insgesamt
831,247 Pflegetagen im Vorjahr. In diesen Zahlen ist
das Verwaltungs-, Pflege- und Dienstpersonal nicht
inbegriffen.

C. Frauenspital.

I. Zahl der Kranken, der Pflegetage und der
Geburten.

Im kantonalen Frauenspital sind im Jahr 1942
verpflegt worden:
1457 Kranke auf der gynékolo-
gischen Abteilung mit. .

. 30,434 Pflegetagen
1629 Kranke auf der geburtshilf-

lichen Abteilung mit . . . 31,103 »
1505 Kinder mit . . . . . . 20,300 »
45 Schiilerinnen mit. . . . . 15,545 »

93 Arzte, Schwestern, Hebam-
men und Dienstpersonal mit 82,873 »

4729 Verpflegte im ganzen mit . 130,25') Pflegetagen

gegeniiber 4569 Verpflegten mit im ganzen 129,126
Pflegetagen im Vorjahr.

Die durchschnittliche Verpflegungsdauer der er-
wachsenen Kranken betrug 19,93 Tage, im Vorjahr
20,7 Tage, und der Kinder 13,48 Tage, im Vorjahr
131, Tage.

Die Zahl der Patienten belief sich am 31. Dezember
1942 auf 134 Erwachsene und 51 Kinder gegeniiber
185 Erwachsenen und 45 Kindern im gleichen Zeit-
punkt des Vorjahres.

Die Zahl der Entbindungen im Frauenspital betrug
1411, wovon 1216 eheliche und 195 uncheliche Ge-
burten waren, gegenitber 1401, wovon 1188 eheliche
und 218 uneheliche, Entbindungen im Vorjahre.

Die Zahl der poliklinischen Geburten in den Woh-
nungen der Wochnerinnen ist auf 205 gestiegen gegen-
itber 190 im Vorjahr.

In der Ambulanz wurden 7778 Konsultationen
erteilt gegeniiber 6422 im Vorjahr.

II. Zahl der weiblichen Geschlechtskranken.

Ausschliesslich in der Klinik des kantonalen Frauen-
spitals wurden 16 neu aufgenommene und 3 aus dem
Vorjahr itbernommene weibliche ~Geschlechtskranke

behandelt.
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Ausschlvesslich in der Polikhinik sind 3 neue und
9 aus dem Vorjahr ibernommene weibliche Geschlechts-
kranke behandelt worden.

Teils in der Klinik und teds in der DPoliklimak
wurden 89 neue und 3 aus dem Vorjahr tibernommene
weibliche Geschlechtskranke behandelt.

Folglich sind im kantonalen Frauenspital und in
der Poliklinik zusammen 58 neue und 15 aus dem Vor-
Jjahr tbernommene, also insgesamt 73 weibliche Ge-
gchlechtskranke &rztlich behandelt und kontrolliert
worden, gegeniiber 40 neuen und 42 aus dem Vorjahr
iibernommenen, d. h. total 82 Geschlechtskranken im
Vorjahr.

Von den vorerwidhnten — Geschlechtskranken
wohnten:

a) in der Stadt Bern 51 gegeniiber 60 im Vorjahr;

b) im ubrigen Kanton Bern 14 gegeniiber 12 im Vor-
jahr;

¢) in andern Kantonen 7 gegeniiber 10 im Vorjahr;

d) 1m Ausland 1 gegeniiber 0 im Vorjahr.

IT1. Kantonsbeitrag.

Dem kantonalen Frauenspital wurde zur Deckung
seiner Betriebskosten, soweit sie die Kinnahmen an
Kostgeldern ubersteigen, im Voranschlag fir das Jahr
1942 ein Kantonsbeitrag von Ifr. 518,054 bewilligt. In
dieser Summe sind allerdings Fr. 109,200 an den Staat
bezahlte Mietzinse inbegriffen. Der Kantonsbeitrag
1st bis auf eine Ersparnis von Fr. 88.40 zur Deckung
der Betriebsausgaben verwendet worden.

Im dbrigen verweisen wir auf den gedruckten
Jahresbericht des kantonalen Frauenspitals pro 1942.

D. Kantonale Heil- und Pflegeanstalten.
I. Unterhalt von Gebiuden und Anlagen.

Infolge der Teuerung und der Materialknappheit
konnten Reparaturen nicht in dem Umfange durch-
gefithrt werden, wie sie fiir einen ordnungsgeméssen
und guten Unterhalt von Gebéuden und Anlagen not-
wendig wiren. Als dringende und nicht mehr linger
aufschiebbare bauliche Verbesserungen sind folgende
zu erwéhnen:

a) in der Anstalt Miinsingen wurden die von fast
50jahrigen und nicht mehr brauchbaren Heiz-
kesseln bedienten Abteilungen der Méanner IV,
V und VI an die Fernheizung angeschlossen und
der lingst dringend notwendige Neubau eines
Schweinestalles erstellt;

b) in der Anstalt Bellelay wurde ein neuer Speisesaal
fiir die Pflegerinnen und eine Wohnung fir einen
neuen Assistenzarzt eingerichtet.

An dieser Stelle miissen wir auf die dringende Not-
wendigkeit des Umbaues der Kiiche in der Anstalt
Bellelay aufmerksam machen.

I1. Zahl der Kranken und der Pflegetage.

In den drei kantonalen Heil- und Pflegeanstalten
Waldau, Miinsingen und Bellelay sind im Jahr 1942
verpflegt worden:

1.

in der Anstalt Waldau 1804 Kranke mit insgesamt
409,761 Krankenpflegetagen gegeniiber 1802 Kranken
mit total 417,485 Krankenpflegetagen im Vorjahr;
in der Anstalt Minsingen 1526 Kranke mit ins-
gesamt 397,711 Krankenpflegetagen gegeniiber 1530
Kranken mit total 411,107 Krankenpflegetagen im
Vorjahr;

. in der Anstalt Bellelay 658 Kranke mit insgesamt

187,366 Krankenpflegetagen gegeniiber 689 Kranken
mit total 186,806 Krankenpflegetagen im Vorjahr.

Die Zahl der IKranken betrug am 381. Dezember

1942:

1.

in der Anstalt Waldaw 1181 Kranke gegentiber 1140
Kranken im Vorjahr, wovon in der Anstalt 949
gegenitber 952 im Vorjahr, in Familienpflege 120
gegenitber 126 im Vorjahr, in der Anna-Miller-
Kolonie wie im Vorjahr 22, in der Kolonie Gurnigel
10 gegenitber 8 im Vorjahr und in der Kinder-
beobachtungsstation Neuhaus 80 gegeniiber 82 im
Vorjahr;

in der Anstalt Minsingen 1096 Kranke gegeniiber
1092 Kranken im Vorjahr, wovon in Familienpflege
102 gegeniiber 98 im Vorjahr;

. in der Anstalt DBellelay 518 Kranke gegeniiber 508

Kranken im Vorjahr, wovon in Familienpflege 68
gegeniiber 67 im Vorjahr.

1I1. Kantonsbeitriige.

Der Grosse Rat bewilligte den kantonalen Heil-

und Pflegeanstalten Waldau, Minsingen und Bellelay
zu ihren Einnahmen an Kostgeldern sowie an reinen
Ertrigen aus der Landwirtschaft, den Gewerben und
aus ihren Vermogen zur Deckung der budgetierten
Betriebsausgaben fur das Jahr 1942 folgende Kantons-
beitrige:

1.

der Anstalt Waldaw einen Kantonsbeitrag von
Fr. 349,320 gegeniiber Fr. 837,850 im Vorjahr. Dieser
Beitrag geniigte mit den Einnahmen aus der Land-
wirtschaft, den Gewerben sowie den Kostgeldern
und den Zinsen aus dem Waldaufonds nicht zur
Deckung der tatsdchlichen Betriebskosten, so dass
die Betriebsrechnung des Jahres 1942 mit einer
Kreditiiberschreitung von Fr. 49,958.10 abschloss.
Diese Uberschreitung entstand einerseits infolge
der durch die Preissteigerung bedingten Mehraus-
gaben, die gegeniiber dem Voranschlag iiber den
Staatshaushalt pro 1942 fiir Nahrung Fr. 88,011.92,
allgemeine Unkosten Fr.12,235.17, Inventarver-
mehrung Fr. 80,809.55 betrugen und anderseits in-
folge der Mindereinnahmen an Zinsen aus dem
Waldaufonds von Fr. 887.50. Diesen Mehrausgaben
und Mindereinnahmen von insgesamt Fr. 131,944.14
stehen gegeniiber als Minderausgaben fiir Verwaltung,
Gottesdienst, Unterricht und Mietzinse total 7191.41
Franken und als Mehreinnahmen aus der Landwirt-
schaft, den Gewerben und an Kostgeldern total
Fr. 74,794.68, zusammen Fr. 81,986.04, so dass die
durch die Preissteigerung bedingten Mehrausgaben
auf Fr. 49,958.10 herabgesetzt werden konnten;

. der Anstalt Mimsingen einen Kantonsbeitrag von

Fr. 658,641 gegeniiber Fr. 535,204 im Vorjahr. Von
diesem Beitrag konnten nach vollstindiger Deckung
der Betriebskosten noch Fr. 48,641.61 erspart wer-
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den. Diese Ersparnis ergibt sich aus den Mehrein-
nahmen an Kostgeldern von Ir. 89,990.50 und an
Ertrigen aus der Landwirtschaft von Fr. 16,7385.52
gegeniiber dem Voranschlag pro 1942;

3. der Amstalt DBellelay einen Kantonsbeitrag von
Fr. 253,525 gegeniiber Fr. 217.565 im Vorjahr. Mit
diesem Beitrag und den Einnahmen aus der Land-
wirtschaft, den Gewerben und den Kostgeldern
konnten die tatsidchlichen Betriebskosten nicht ge-
deckt werden, so dass die Betriebsrechnung pro
1942 mit einer Kreditiiberschreitung von 52,352.09
Franken abgeschlossen hat. Diese Uberschreitung
wurde verursacht durch Fr. 42,402.09 Mehraus-
gaben infolge Preiserh6hungen und die Anschaffung
eines Grunder-Landwirtschafts-Traktors sowie einer
Traktor-Ackerfrise im Gesamtbetrage von netto
Fr. 9950.

Die Tatsache, dass die Anstalten Waldau und
Bellelay mit Kreditiiberschreitungen von Fr. 49,958.10
und Fr. 52,852.09, die Anstalt Minsingen dagegen mit
einer Ersparnis von Fr. 48,641.61 ihre Betriebsrech-
nungen abschlossen, ist damit erklirlich, dass die erst-
genannten zwei Anstalten bei den anfangs Juli 1941
vorgenommenen Berechnungen ihrer Voranschlige fiir
das Jahr 1942 die seither eingetretenen Preissteigerungen
zu wenig bericksichtigten und oft mit niedrigeren
Preisen sowie verhiltnismissig kleineren Quantitéten
fiir Lebensmittel als die Anstalt Mtinsingen rechneten.

IV. Geisteskranke Staatspfleglinge in Meiringen.

1. Die Zahl der Geisteskranken, die vom Staate in
der Privat-Nervenheilanstalt Meiringen verpflegt wor-
den sind, belief sich am 1. Januar 1942 auf 121, d. h.
4 Kranke weniger als im gleichen Zeitpunkt des Vor-
jahres. Im Berichtsjahr sind 5 Kranke gestorben, 10
ausgetreten und 17 eingetreten, so dass am 81. De-
zember 1942 noch 123 Pfleglinge verblieben. Insgesamt
wurden auf Rechnung des Staates 188 Kranke ver-
pilegt gegeniiber 183 Kranken im Vorjahr.

2. Die Zahl der Pflegetage der vom Staat in der
vorgenannten Anstalt untergebrachten Kranken betrug
Im Berichtsjahr 45,464 gegeniiber 45,012 im Vorjahr.
Folglich sind pro Tag durchschnittlich 124,5, im Vor-
Jahr 128,83 Kranke auf Rechnung des Staates in dieser
Anstalt verpflegt worden.

8. An Kostgeldern bezahlte die kantonale Heil- und
Pflegeanstalt Minsingen der Privat-Nervenheilanstalt
Meiringen :

@) vom 1. Januar bis 80. September
1942 fiir 34,057 Pflegetage z
Fr.480. .. ... .... =

b) vom 1. Oktober bis 81. Dezember
1942 fiar 11,407 Pflegetage z

Fr. 163,473.60

Fr.5.10. . . . . . . . .. = » 58]175.70
¢) fir Reservierung von Betten . » 14.—
Zusammen Fr. 221,663.30

gegenitber Fr. 202,245.30 im Vorjahr. Diesen rohen
Ausgaben stehen als Einnahmen gegeniiber die von den
zahlungspflichtigen Gemeinden, den Selbstzahlern und
den Angehérigen von Kranken bezahlten Kostgelder
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im Betrage von Fr. 186,920.10, im Vorjahr 182,877.70
Franken, so dass die reinen Ausgaben, d. h. die wirk-
lichen Ausgaben fiir die von der Heil- und Pflegeanstalt
Miinsingen bzw. vom Staate zu tragenden Kostgelder
fir Geisteskranke in der Anstalt Meiringen insgesamt
Fr. 84,748.20 ausmachen, gegeniiber Fr. 69,867.60 im
Vorjahr.

4. Die Kontrollbesuche in der Privat-Nervenheil-
anstalt Meiringen sind durch den mit der Aufsicht iiber
die Anstalt betrauten Dr. Miiller, Direktor der Heil-
und Pflegeanstalt Miinsingen, ausgefithrt worden.

Im ibrigen verweisen wir hinsichtlich der staat-
lichen Irrenpflege im Kanton Bern auf die gedruckten
Jahresberichte der kantonalen Heil- und Pflege-
anstalten Waldau, Minsingen und Bellelay sowie der
Aufsichtskommission dieser Anstalten pro 1942.

E. Inselspital.
1. Bundes-, Kantons- und Gemeindebeitrdge.

Dem Inselspital in Bern wurden folgende Beitrige
ausgerichtet :

1. an Kantonsbeitrdgen:

a) gestiitzt auf das Gesetz vom 15. April 1928 be-
treffend die Hilfeleistung fiir das Inselspital und
gemiss § 7 des Dekretes iiber Massnahmen zur
Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts
im Staatshaushalt, vom 25. November 1936:

aa) der Jahresbeitrag von 30 Rp.
auf den Kopf der Wohnbe-
volkerungnach den provisori-
schen Ergebnissen der Volks-
zihlung vom 1. Dezember
1941, betragend 725,761 x
80ORp. . ... ... ..
bb) die zwanzigste Jahresrate
zur teilweisen Ausgleichung
des eingetretenen Vermo-
gensriickganges im Betrage
VOD: ¢ 5 6 % @ ® @ ® = s »
¢c) den Zins zu 4% % von dem
noch nicht ausgeglichenen
Vermogensriickgang von
Fr. 200,000 fiir das erste und
Fr. 150,000 fir das zweite
Semester 1942, zusammen. »
b) gestiibzt auf Art.4, Absatz 1, des
Gesetzes vom 29.0Oktober 1899
iiber die Beteiligung des Staates
an der offentlichen Kranken-
pflege der Jahresbeitrag von
Fr. 2 im Tag fir 36,844 (im
Vorjahr 85,949) nichtklinische
Krankenpflegetage im Betrage
VOD. v v v e e e e e e »

gegeniiber 71,898 im Vorjahr.
Insgesamt Kantonsbeitrdge Fr. 349,291.80
gegeniiber Fr. 338,655.20 im Vorjahr;

9. ein Bundesbeitrag zur Bekimpfung der Tuberkulose
wie im Vorjahr von 5 % der als beitragsberechtigt
anerkannten Betriebskosten fur die im Jahr 1941

Fr. 217,728.30

50,000. —

7,875. —

73,688 .—
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irn Inselspital arztlich behandelten und verpflegten

Tuberknlésen im Betrage von Fr. 3168 gegeniiber |

Fr. 3936 1 Vorjahr;

. an Gemeindebeitriagen in Anwendung des vorer-

wahnten Gesetzes vom 15. April 1923 iiber die
Hilfeleistung fir das Inselspital und nach Massgabe
von § 7 des Dekretes vom 25. November 1936 iiber
Massnahmen zur Wiederherstellung des finanziellen
Gleichgewichts 1m Staatshaushalt von 496 Ein-

wohner- und gemischten Gemeinden 15 Rappen auf |

den Kopf der Wohnbevélkerung nach der Volks-
zdhlung vom 1. Dezember 1941, d.h. zusammen
Fr. 109,337.40 gegenitber Fr. 103,316.10 im Vor-
jahr, berechnet auf der Wohnbevélkerung nach der
Volkszahlung im Jahr 1930.

Von den 496 Gemeinden bezahlten 408 ihre Beitriage

rechtzeitiz, d.h. im Jahr 1942, 74 Gemeinden ohne

Sanitat.

| Mahnung im Januar 1943, 7 Gemeinden nach einer

Mahnung im Februar 1943 und 7 Gemeinden nach zwei-
| maliger Mahnung im Mérz 1943, so dass Betreibungen
vermieden werden konnten.

II. Im ibrigen verweisen wir auf den gedruckten
Jahresbericht der Inselkorporation und den Ver-
waltungsbericht der Frziehungsdirektion fur das Jahr
1942.

Bern, den 14. Mai 1943.

Der Direktor des Sanitdtswesens:
H. Mouttet.

Vom Regierungsrat genehmigt am 25. Juni 1943.

Begl. Der Staatsschreiber: Schneider.



	Verwaltungsbericht der Sanitäts-Direktion des Kantons Bern

